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dB Dezibel (Schallpegelmessung in Dezibel) 

dB(A) 

Dezibel mit ĂAñ-Bewertung der Frequenzen (dB(A)), die der Tatsache 

Rechnung trägt, dass das Ohr insbesondere bei mittlerer Lautstärke die 

mittleren Tonlagen als lauter wahrnimmt als tiefe oder sehr hohe Töne.  

DIN 18005 Schallschutz im Städtebau 

DSD-Werte 
Korrekturwert für unterschiedliche Straßenoberflächen (für die Aktualsie-
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1. Einleitung 

 

Mit Beschluss des Gesetzes zur ĂUmsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Be-

kªmpfung von Umgebungslªrmñ vom 24. Juni 2005 sind die Kommunen verpflichtet, einen 

Lärmaktionsplan (LAP) aufzustellen. Die Stadt Norderstedt genügt dieser Verpflichtung durch 

die Lärmkartierung, die in den Jahren 2012/2013 durchgeführt wurde, und die Lärmminde-

rungsplanung, deren Ergebnis der vorliegende Lärmaktionsplan ist. Der vorliegende LAP 

wurde im Rahmen des vorgeschriebenen Verfahrens unter Mitwirkung der Öffentlichkeit auf-

gestellt. Er fasst die in der begleitenden Projektgruppe Lärmaktionsplan ï unter Federfüh-

rung des Amtes NaNo (Nachhaltiges Norderstedt) in Zusammenarbeit mit den städtischen 

Verwaltungseinheiten Planung, Verkehr, Verkehrsaufsicht, Betriebsamt und der Verkehrsge-

sellschaft Norderstedt ï erarbeiteten Vorschläge zusammen und berücksichtigt die Ergeb-

nisse aus dem förmlichen Beteiligungsverfahren für die Öffentlichkeit und die Träger öffentli-

cher Belange. 

 

Bei dem vorliegenden Lärmaktionsplan 2013ï 2018 handelt es sich um eine Fortführung des 

Prozesses, der 2008 in die Aufstellung des damaligen Lärmaktionsplanes 2008- 2013 mün-

dete. Aufgabe des neuen Lärmaktionsplans ist u.a. die Bilanzierung des Erreichten, die Wei-

terentwicklung des Maßnahmenprogramms vor dem Hintergrund einer Priorisierung der vor-

rangigen Belastungsbereiche und eine Schwerpunktsetzung auf das Handlungsfeld Straßen-

verkehr, welches immer noch die größten Lärmprobleme verursacht.  

 

 

2. Aufstellung des Lärmaktionsplanes 

2.1 Grundlagen  

 

Die rechtlichen Grundlagen der Lärmminderungsplanung sind im § 47a-f BImSchG geregelt 

und gehen auf die ĂRichtlinie 2002/49/EG des Europªischen Parlamentes und des Rates 

vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärmñ zurück. Im 

Anschluss an die Lärmkartierung sind nach der EG-Umgebungslärmrichtlinie Planungen zu 

erstellen, die Maßnahmen zur Minderung der Lärmprobleme enthalten und unter frühzeitiger 

Mitwirkung der Öffentlichkeit erarbeitet werden sollen. Die Zuständigkeit für diese Planungen 

liegt gemäß § 47e BImSchG ausschließlich bei der Stadt Norderstedt. Damit wird die Lärm-

minderung aufgrund der EG-Umgebungslärmrichtlinie zu einer Aufgabe, die über die bisheri-

gen nationalen Anforderungen deutlich hinausgeht. Der LAP ist ein ergänzendes Planungs-

instrument zum Flächennutzungsplan, Verkehrsentwicklungsplan, Landschaftsplan und Be-

bauungsplänen, dessen (gesetzlich vorgegebenes) Ziel in einer wirksamen Verringerung von 

Lärmkonflikten besteht. 
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Dazu sollen Lärmbelastungen und Betroffenheiten aufgezeigt und der entsprechende Um-

gang zur Minderung dieser Problemlagen dargestellt werden.  

 

Die Lärmminderungsplanung ist ebenso wie die Lärmkartierung ein kontinuierlicher Prozess, 

der von der EU mit einer fünfjährigen Fortschreibungsfrist verankert wurde.  

 

 

2.2 Mindestanforderungen für Aktionspläne  

 

ĂDie Aktionspläne müssen gemäß Anhang V nach o. g. Richtlinie mindestens folgende An-

gaben und Unterlagen enthalten: 

¶ eine Beschreibung des Ballungsraumes, der Hauptverkehrsstraßen, der Haupteisen-

bahnstrecken oder der Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu berücksichti-

gen sind, 

¶ die zuständige Behörde, 

¶ den rechtlichen Hintergrund, 

¶ alle geltenden Grenzwerte gemäß Artikel 5, 

¶ eine Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten, 

¶ eine Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind, 

sowie Angabe von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen, 

¶ das Protokoll der öffentlichen Anhörungen gemäß Artikel 8 Absatz 7, 

¶ die bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärmminderung, 

¶ die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten fünf Jahre geplant 

haben, einschließlich der Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete, 

¶ die langfristige Strategie, 

¶ finanzielle Informationen (falls verfügbar): Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalyse, 

Kosten-Nutzen-Analyse, 

¶ die geplanten Bestimmungen für die Bewertung der Durchführung der Ergebnisse.ñ 

(Richtlinie 2002/46/EG)  
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2.3 Vorgehen 

 

Für Norderstedt wurde das in Tabelle 2.1 dargestellte Vorgehen zur Bearbeitung des Lärm-

aktionsplanes durchgeführt. Aus einer Bewertung der vorhandenen Lärmkartierungen an-

hand der LKZ-Methode wurden die Belastungsschwerpunkte von Straßenabschnitten mit ei-

ner hohen Lärmbelastung und vielen Betroffenen über den gesundheitlich relevanten 

Schwellen identifiziert. Erste öffentliche Veranstaltungen zur Bilanzierung des bisherigen 

Standes der LAP sowie die Aufnahme von Wünschen und Anregungen aus der Öffentlichkeit 

fanden im Januar und Februar 2013 in Form von Workshops statt.  

 

Nach erfolgter Sichtung der in Norderstedt bereits durchgeführten und der in Vorbereitung 

befindlichen Maßnahmen in Bezug auf ihre Lärmauswirkungen wurden weitere Vorschläge 

zu einem Lärmaktionsplan-Entwurf zusammengeführt und abgestimmt.  

 

Dieser Entwurf wurde zur rechtlichen Absicherung zusätzlich einem förmlichen Beteiligungs-

verfahren für die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange (TÖB) unterzogen. Im 

Rahmen der Abwägung aller eingegangenen Stellungnahmen wurde der LAP-Entwurf dort 

noch einmal überarbeitet, wo das erforderlich war. 
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Vorgehen LAP Norderstedt  

Auftaktworkshop zur Mitwirkung der Öffentlichkeit: Bilanz Lärmak-

tionsplan 2008 ï 2013 

Januar 2013 

Bewertungsphase Bilanzierung bisheriger Maßnahmenplanung 

2008 ï 2013 

Januar ï Februar 

2013 

2. Workshop zur Mitwirkung der Öffentlichkeit: Maßnahmenpla-

nung 2013 ï 2018 

Februar 2013 

Verwaltungsinterne Abstimmungsphase von Maßnahmen bis 2018 März ï Juli 2013 

Zusammenstellung der Maßnahmen zum Entwurf Lärmaktionsplan 

2013 ï 2018  

Juni ï August 2013 

Vorstellung des Lärmaktionsplan-Entwurfes in den politischen 

Gremien und Beschluss zur öffentlichen Auslegung 

September 2013 

Öffentliche Auslegung (Informationsveranstaltung: 13. November 

2013, Fristende für Stellungnahmen: 18.12.2013) 

4. November ï  

4. Dezember 2013  

Frist für Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange (TÖB)  4. November ï  

18. Dezember 2013 

Einzelfallprüfung aller eingegangenen Stellungnahmen,  Dezember 2013 ï 

Juni 2014 

Aktualisierung des Verkehrsmodells,  Nullprognose 2018 und LAP-

Planfall 2018 

Februar ï Septem-

ber 2014   

Betroffenheitsanalyse 2018  September ï Okto-

ber 2014 

Entscheidung über die Behandlung der Ergebnisse aus der Betei-

ligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 

Mai ï Juni 2015 

Kosten-Nutzen-Rechnung März ï April 2016 

Überarbeitung und Aktualisierung des LAP-Entwurfs Januar- April 2016 

Beschluss des LAP 2013ï 2018 durch die Stadtvertretung und 

Meldung an das MELUR 

geplant Juni 2016 

 

Tab.: 2.1: Vorgehen bei der Aufstellung des Lärmaktionsplanes 2013 ï 2018 für Nor-

derstedt  
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3. Zusammenfassung der Analysen zur Lärmbelastung  

3.1 Lärmkarten  

 

Die Stadt Norderstedt ist Teil des Ballungsraums Hamburg (vgl. Abb. 3.1).  

 

 

 

Abb. 3.1: Ballungsraum Hamburg 

 

Für alle Straßen der 1. (> 16.000 Kfz/24 h) und 2. Stufe (> 8.000 Kfz/24 h), für zahlreiche er-

gänzende Straßenabschnitte unterhalb der Belastungsklassen der 2. Stufe sowie für Lärm 

durch Schienenwege (Hamburger Hochbahn und AKN) und durch den Flughafen Hamburg 

wurden durch das Büro Lärmkontor GmbH, Hamburg, strategische Lärmkarten berechnet. 

Die Berechnung der Lärmkarten erfolgte auf Basis der Anforderungen der EG-

Umgebungslärmrichtlinie mittels Berechnung des Lden und Lnight. Die Ausführung wird dabei 

im deutschen Recht durch die Verordnung über die Lärmkartierung - 34. BImSchV - in Ver-

bindung mit §§ 47 a-f BImSchG und die jeweiligen Berechnungsmethoden zu den einzelnen 

Lärmquellen bestimmt. Der Vorteil von Berechnungen ist, dass sie im Gegensatz zu Mes-

sungen keinen Schwankungen bspw. der Verkehrsbelastung oder Witterungseinflüsse unter-

liegen und Prognosen zur Beurteilung von Maßnahmen des LAP ermöglichen. Der im Rah-

men der Lärmminderungsplanung verwendete akustische Beurteilungspegel ist ein gutes 

Maß, um die Betroffenheit der Bevölkerung durch Umgebungslärm zu beurteilen. Er dient 

außerdem zum Vergleich der Grenz-, Richt- und Orientierungswerte der Gesetzesvorschrif-
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ten und DIN-Regelwerke. Der Beurteilungspegel berücksichtigt überproportional stark die 

auftretenden Lärmspitzen, die besonders störend auf den Menschen einwirken.  

 

Auf Basis dieser Lärmkartierung erfolgt die Meldung über das Ministerium für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes (MELUR) an die EU. Das berück-

sichtigte Straßennetz und die für die Berechnung zu Grunde gelegten Verkehrsmengen 

(DTV, Kfz/24h) sind in Abbildung 3.2 dokumentiert. 

 

Die strategischen Lärmkarten sind auf Basis aktueller Verkehrserhebungen der Jahre 2008 ï 

2012 zum Straßenverkehr berechnet worden (SHP, 2013).  

 

Die Eingangsdaten des Straßenverkehrs basieren im Wesentlichen auf den Zählungen des 

Kfz-Verkehrs (inkl. Schwerverkehr) im Hauptstraßennetz, die in den Jahren 2008 ï 2012 

vorgenommen wurden. In der Summe wurden dafür rund 60 Knotenpunkte und Querschnitte 

erhoben und ausgewertet. Dabei wurden sowohl 24 h-Zählungen als auch Intervallzählungen 

von 2 mal 4 Stunden (6.00 ï 10.00 Uhr und 15.00 ï 19.00 Uhr) durchgeführt. Damit liegen 

für alle im Jahr 2004 vorgenommenen Verkehrszählungen aktuelle Vergleichswerte vor. Er-

fasst sind dabei auch Straßenabschnitte, an denen wesentliche bauliche Änderungen reali-

siert wurden, die lärmrelevant sind (z.B. Kreisel Buchenweg, Stormarnkamp, Lichtsignalan-

lage Beim Umspannwerk / Quickborner Str.). Auch die verkehrlich relevanten Siedlungsent-

wicklungen seit 2007 wurden in das Verkehrsmodell eingearbeitet (z. B. Frederikspark, Gro-

ßer Born, Nordport). 

 

Eine räumliche Verortung der Betroffenen ist für die Identifizierung von Handlungsschwer-

punkten erforderlich. Da die Lärmkarten allein keine Rückschlüsse auf die Anzahl der Be-

troffenen und die Höhe der Lärmbetroffenheit in bestimmten Bereichen erlauben, wurde eine 

räumliche Identifikation der Handlungsschwerpunkte auf Grundlage der Betroffenendichten 

durchgeführt.  

 

Hierfür wurden die nach VBEB errechneten Ergebnisse der über einem bestimmten Schwel-

lenwert ermittelten Belasteten (hier: gesundheitlich relevante Lärmbelastung Lden Ó 65 dB(A) / 

Lnight Ó 55 dB(A)) anhand der Methode ĂLªrmKennZifferñ (LKZ) grafisch in Rastern von 1 Hek-

tar Größe (100 m x 100 m) dargestellt. Die LKZ ist ein rechnerisches Produkt aus Richtwert-

überschreitung in dB(A) und Anzahl der über diesen Wert liegenden Betroffenen. Demnach 

sind die LärmKennZiffern überall dort hoch, wo sowohl hohe Einwohnerdichten als auch ho-

he Belastungen über Lden Ó 65 dB(A) und Lnight Ó 55 dB(A)) auftreten.  
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Abb. 3.2: Betrachtungsnetz und Verkehrsmengen (Kfz/24h, DTVw) 

(Quelle: Lärmkontor, 22.07.2013) 
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3.2 Lärmbewertung 

 

Belastung und Belästigung durch Lärm 

Nach Angaben der EU-Kommission sind in Europa rund 20 % der Bevölkerung von Lärm 

über 65 dB(A) betroffen und damit gesundheitlich gefährdet. Dieser Lärm wird zum weit 

überwiegenden Teil (90 %) durch Straßenverkehr verursacht. Das Umweltbundesamt erhebt 

regelmäßig, wie viele Menschen sich in Deutschland durch Lärm belästigt fühlen. Aktuell ge-

ben 54 % der Befragten an, durch Straßenverkehrslärm gestört oder belästigt zu sein 

(BMU/UBA, 2013).  

 

Der Anteil der durch den Straßenverkehrslärm betroffenen Bevölkerung in Norderstedt ist 

auch nach den bereits erreichten Lärmminderungen weiterhin hoch und die für Norderstedt 

bedeutendste Lärmquelle. 

 

Die Lärmbelastungen durch den Fluglärm stellen ein weiteres bedeutsames Handlungsfeld 

dar. Sie werden in diesem Planwerk als Problem erfasst und dargestellt. Umsetzungsfähige 

Maßnahmen zur Reduzierung von Fluglärm erfordern allerdings einen besonders hohen Ab-

stimmungsaufwand und die Abstimmung mit den Hamburger Belangen. Deshalb werden sie 

in einem gesonderten Verfahren erarbeitet, um die Aufstellung des LAP 2013 ï 2018 nicht 

insgesamt zu verzögern. Die Stadt Norderstedt sichert durch die Ausweisung des Ruhigen 

Gebietes ĂStaatsforst Rantzau / Garstedter Feldmarkñ im LAP 2008 ï 2013 Teilbereiche des 

Stadtgebiets vor einer Verschlechterung der Situation.  

 

Grundlage der Lärmbetrachtung ist das Recht des Menschen auf Gesundheit. Lärmfolgen 

sind nicht nur wegen körperlicher, sondern bereits wegen psychischer und das soziale Wohl-

befinden beeinträchtigender Auswirkungen zu bekämpfen. Ziel der EG-Umgebungslärm-

richtlinie ist es daher, durch Lärmminderungsplanung ein hohes Gesundheits- und Umwelt-

schutzniveau zu erreichen. Dafür sind schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm - 

einschließlich von Belästigungen ï zu verhindern, es ist ihnen vorzubeugen oder sie sind 

zumindest zu vermindern. 

 

Die Reaktionen auf Lärmbelastungen sind individuell unterschiedlich. Grundsätzlich wird 

dem Lärm bereits ab einem niedrigen Mittelungspegel ein Belästigungsfaktor zugeordnet 

(nicht zuletzt wegen störender hoher Einzelpegel), der jedoch in Bezug auf die daraus resul-

tierenden gesundheitlichen Auswirkungen von Lärmwirkungsforschern nicht einheitlich be-

wertet wird. In Einzelstudien werden insbesondere bei nächtlichen Ruhestörungen Aufwach-

reaktionen bei niedrigen Lärmpegeln nachgewiesen, wobei der Grundgeräuschpegel und die 

Veränderung gegenüber dem Grundgeräuschpegel als ein Kriterium genannt werden. Die 
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Auswirkungen der Aufwachreaktionen auf den Organismus werden als Konzentrationsmän-

gel sowie auf das vegetative Nervensystem ausstrahlende Probleme beschrieben. Auch 

Auswirkungen auf das Sprachverständnis, besonders bei Kindern, werden als besonderes 

Problem angesehen (Newmann, 2005). Für Deutschland liegen Hochrechnungen vor, nach 

denen jährlich ca. 6.500 Menschen an den Folgen von Straßenverkehrslärm durch Herz-

Kreislauf-Erkrankungen sterben (Babisch, 2006). Das sind deutlich mehr Menschen als die 

Anzahl der Verkehrstoten aufgrund von Unfällen. 

 

Die Lärmminderungspolitik in Norderstedt ist darauf ausgerichtet, dass die Lärmbelastung in 

Wohngebieten tagsüber 65 dB(A) außen und nachts 55 dB(A) außen nicht übersteigt. Auf 

mittelfristige Sicht ist ein Präventionswert von tagsüber 62 dB(A) und nachts 52 dB(A) anzu-

streben. Langfristig sollten für Wohngebiete Tageslärmpegel von 55 dB(A) und Nachtwerte 

von 45 dB(A) möglichst nicht überschritten werden (Sachverständigenrat für Umweltfragen, 

Juni 2008). Dem entspricht auch das Norderstedter Leitbild zur Lärmminderungsplanung (s. 

Kap. 5.1). Die Ziele des Leitbildes ĂLªrmminderungsplan Norderstedtñ wurden vom zustªndi-

gen Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr der Stadt Norderstedt am 20.06.2002 be-

schlossen. 
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Städtebauliche Bewertung von Lärm 

 
Art der zu 

schützenden 
Nutzung 

Tag 

06.00 ï 22.00 Uhr 

Nacht 

22.00 ï 06.00 Uhr 

 Orientie-
rungs-
werte*) 
 

Grenz-
werte**) 
16. BIm-
SchV 

Grenz-
werte 
Verkehrs-
lärm-
schutz-
richtlinie 
***) 

Schwelle 
der Ge-
sund-
heitsge-
fährdung 
bei lang-
jährigen 
Belastun-
tun-
gen****) 

Orientie-
rungs-
werte*) 

Grenz-
werte**) 
 

Grenz-
werte 
Verkehrs-
lärm-
schutz-
richtlinie 
***) 

Schwelle 
der Ge-
sund-
heitsge-
fährdung 
bei lang-
jährigen 
Belastun-
tun-
gen****) 

Berechnet 
nach 

RLS 90 RLS 90 RLS 90 Lden RLS 90 RLS 90 RLS 90 Lnight 

Krankenhäu-
ser, Schulen, 
Kur- und Al-
tenheime 

45 dB(A) 57 dB(A) 67 dB(A) 65 dB(A) 35 dB(A) 47 dB(A) 57 dB(A) 55 dB(A) 

Reine Wohn-
gebiete 

50 dB(A) 59 dB(A) 67 dB(A) 65 dB(A) 40 dB(A) 49 dB(A) 57 dB(A) 55 dB(A) 

Wochenend-
haus-/ Feri-
enhaus 

50 dB(A) 64 dB(A) -- 65 dB(A) 40 dB(A) 54 dB(A) -- 55 dB(A) 

Allgemeine 
Wohngebiete, 
Kleinsied-
lungsgebiete 

55 dB(A) 59 dB(A) 67 dB(A) 65 dB(A) 45 dB(A) 49 dB(A) 57 dB(A) 55 dB(A) 

Kerngebiete, 
Dorf- und 
Mischgebiete 

60 bzw. 
65 dB(A) 

64 dB(A) 69 dB(A) 65 dB(A) 
50 bzw. 
55 dB(A) 

54 dB(A) 59 dB(A) 55 dB(A) 

*) Orientierungswerte DIN 18005 ĂSchallschutz im Stªdtebauñ (zur Abwªgung im Stªdtebau) 

**)  Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

***)  Sanierungsschwellen nach VLärmSchR 97 

****)  Quelle: Night noise guidelines for Europe (Kopenhagen, WHO-Regionalbüro für Europa, 2009) 

 

Tab. 3.1: Lärmrelevante Grenz- und Orientierungswerte (DIN 18005, Immissionsgrenz-

werte 16. BImSchV, VLärmSchR 97) im Vergleich zu medizinischen Erkennt-

nissen der WHO 

 

Für die Bewertung des Lärms in der städtebaulichen Abwägung sind in Deutschland die in 

Tabelle 3.1 dargestellten Werte nach 16. BImSchV bzw. nach DIN 18005 maßgeblich.  

 

Berechnet wird nach der RLS 90. Auf EU-Ebene wird nicht mit verbindlichen Grenzwerten 

gearbeitet, sondern mit der Verpflichtung, Ăschädliche Lärmauswirkungenñ zu verhindern, 

ihnen vorzubeugen und Ăbestehende Lärmproblemeñ zu vermindern. Für die Lärmminde-

rungsplanung ist auch ein abweichendes Berechnungsverfahren der Indizes zu wählen (Lden / 

Lnight), so dass eine direkte Vergleichbarkeit nicht gegeben ist. 
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Basis des Lärmaktionsplans Norderstedt sind die Werte gemäß EG-Umgebungslärm-

richtlinie, die somit nur näherungsweise mit den in der Stadtplanung verwendeten Werten 

vergleichbar sind. 
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4. Örtliche Situation in Norderstedt  

 

Gegenüber der Situation im Jahre 2006 (LAP 2008 ï 2013) hat sich die Lärmbelastung im 

Stadtgebiet im Einflussbereich des Straßenverkehrs deutlich verringert. Trotzdem bleibt der 

Straßenverkehr der größte Lärmverursacher in Norderstedt. Die lärmbelasteten Bereiche in 

Norderstedt konzentrieren sich weiterhin überwiegend entlang der innerstädtischen Haupt-

verkehrsstraßen. Die Belastung durch den Schienenverkehr ist in etwa gleich geblieben (kei-

ne Gesundheitsgefährdeten mehr tagsüber (Lden), dafür leichte Zunahme für Belästigte in der 

Nachtzeit (Lnight)). Im Bereich des Flugverkehrs gingen die nächtlichen Belastungen zurück, 

dafür stieg die Betroffenheit bei Lden, bleibt jedoch weiterhin deutlich niedriger als die Betrof-

fenheit durch Straßenverkehrslärm.  

 

 

4.1 Lärmbelastungen  

4.1.1 Vergleich der Lärmbelastungen 2006 zu 2012 im Straßenverkehr 

 

Die Darstellung der Betroffenenzahlen 2006 und 2012 ist der Tabelle 4.1 zu entnehmen. Ins-

gesamt ist die Anzahl an von Lärm betroffenen Menschen deutlich zurückgegangen. Beson-

ders erfreulich ist dies im Bereich der Gesundheitsgefährdung. Waren in 2006 noch 4.670 

Menschen Pegeln von mehr als 65 dB(A) als Lden ausgesetzt, sind es 2012 nur noch 3.100 

(Rückgang um 34 %). Die Anzahl der nachts Betroffenen ist noch deutlicher gesunken, von 

ehemals 7.700 sind jetzt noch 3.600 Einwohnerinnen und Einwohner Pegeln von mehr als  

55 dB(A) als Lnight ausgesetzt (Rückgang um 53 %).  

 

Die Wirkung von einigen Maßnahmen, die für die Anwohner/-innen eine deutlich wahrnehm-

bare Lärmentlastung entfalten, konnte in der strategischen Lärmkartierung noch nicht erfasst 

werden. Das betrifft insbesondere: 

¶ Einbau von lärmoptimiertem Asphalt (LOA5D) an zwei Straßenabschnitten (theoreti-

sche Wirkung mindestens -2 dB(A)), 

¶ Tempo-30-Abschnitte an der Niendorfer und Poppenbütteler Straße (Wirkung in Ab-

hängigkeit vom Lkw-Anteil ca. -3 dB(A)). 
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Geschätzte Zahl der von Lärm am Gesamtstraßennetz in Norderstedt belasteten 

Menschen 

Lden 

[dB(A)] 

Belastete Menschen  
Lnight 

[dB(A)] 
2006 

Belastete Menschen 

2006 2012 2006 2012 

    über 45 bis 50 - 8.900 

über 55 bis 60 11.190 7.200  über 50 bis 55 8.140 5.300 

über 60 bis 65 6.170 5.000  über 55 bis 60 5.340 3.000 

über 65 bis 70 3.750 2.700  über 60 bis 65 2.270 600 

über 70 bis 75 920 400  über 65 bis 70 90 0 

über 75 0 0  über 70 0 0 

Geschätzte Zahl der von Lärm am Gesamtstraßennetz in Norderstedt belasteten 

Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser 

Lden 

[dB(A)] 

Fläche 

[km²] 
Wohnungen Schulen* 

Kranken-

häuser* 

> 55 dB(A) Lden 21,7 7.600 12 0 

> 65 dB(A) Lden 5,7 1.500 0 0 

> 75 dB(A) Lden 0,9 0 0 0 

* Anzahl der belasteten Einzelgebäude 
 

Tab. 4.1: Geschätzte Zahl der Belasteten auf Basis des Gesamtuntersuchungsnetzes 

nach Pegelklassen  

(Quelle: Lärmkontor, 2013) 

 
 

Eingangsdaten für den Straßenverkehr 

Die Grundlagendaten für den Straßenverkehr zur Lärmkartierung 2012 basieren auf den Um-

legungsergebnissen des vorhandenen Verkehrsmodells (Basis 2004). Dazu wurde das Ver-

kehrsmodell hinsichtlich der Erweiterung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur und der vo-

rangeschrittenen Stadtentwicklung auf den Stand des Jahres 2012 fortgeschrieben.   

 

Wesentliche Punkte der Erweiterung der Verkehrsinfrastruktur seit 2004 waren z. B. der 

Neubau bzw. Ausbau der Straßen Beim Umspannwerk, Lawaetzstraße, Stormarnkamp und 

Niendorfer Straße, aber auch Aus- und Umbauten von Knotenpunkten wie die Kreisverkehre 

Friedrichsgaber Weg / Buchenweg und Ulzburger Straße / Marommer Straße oder auch der 

Umbau der Verkehrsanlagen am Harksheider Markt. Die verkehrsverlagernde Wirkung der 

erst 2015 und 2016 hinzugekommenen Straßenabschnitte der verlängerten Oadby-and-

Wigston-Straße bis zur Ulzburger Straße und die Verlegung der nördlichen Poppenbütteler 

Straße an die Schleswig-Holstein-Straße in Höhe Stormarnstraße sind in die Verkehrsprog-

nose 2018 eingeflossen, die im Zuge der abschließenden Bearbeitung des LAP eingepflegt 

wurde (s. Kapitel 11). 
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Die verkehrlich relevanten Siedlungsentwicklungen sowie die zugehörige Fahrtenmatrix wur-

den durch die Anpassung der Struktur und Anbindung der Bezirke in das Netzmodell einge-

arbeitet. Eingegangen sind u. a. die neuen Gebietsentwicklungen in Friedrichsgabe (Fre-

derikspark), im Südteil des Garstedter Dreiecks, im Wohngebiet Großer Born, die Neuan-

siedlung von Gewerbebetrieben in Nettelkrögen Süd / Nordport und Nachverdichtungen im 

gesamten Stadtgebiet im Rahmen der Siedlungsentwicklung. 

 

Für die Aktualisierung und Fortschreibung der Verkehrsdaten des Norderstedter Verkehrs-

modells sowie die neue Bewertung der Verkehrsentwicklung steht eine breite Datenbasis 

aus kontinuierlichen Verkehrszählungen an Knotenpunkten und Querschnitten  aus den Jah-

ren 2000 - 2012 zur Verfügung. Für die Grundlagendaten des Straßenverkehrs wurden die 

Verkehrserhebungen der Jahre 2008 ï 2012 verwendet. Die Erhebungen umfassen über-

wiegend die Zeitintervalle 06.00 - 10.00 Uhr und 15.00 - 19.00 Uhr. An ausgewählten Kno-

tenpunkten stehen zudem 24h-Zählungen zur Verfügung.  

 

Um die Entwicklung des Norderstedter Kfz-Verkehrs quantitativ zu bewerten, wurde die Ent-

wicklung des Verkehrs von 2004 - 2008 und 2004 ï 2012 gegenübergestellt (vgl. Tab. 4.2). 

 

Für den Vergleich von 2004 zu 2008 konnten stadtweit 79 Querschnittswerte einbezogen 

werden, für die Vergleichszahlen vorlagen. Es zeigt sich ein Anstieg in der Summe der er-

fassten Fahrzeuge von lediglich etwa 0,75 %. Der Wert kommt einer Stagnation nahe. Um 

die Entwicklung der Jahre 2004 zu 2012 gegenüberzustellen, wurden dagegen 75 Quer-

schnitte verglichen (zum Teil identische aus dem Vergleich 2004 zu 2008, zum Teil andere). 

Die erfasste Entwicklung für diesen Zeitraum belegt sogar nur einen Anstieg um etwa 

0,55 %. 

 

Vergleichsjahre 2004   zu    2008 2004   zu    2012 

Kfz (einfahrend) an 79 Querschnitten 233.881   /   235.625  

Kfz (einfahrend) an 75 Querschnitten  167.985   /   168.908 

Differenz (absolut / relativ)    1.745  /   0,75 %      923  /   0,55 % 

 

Tab. 4.2: Entwicklung der Verkehrsbelastung an ausgewählten Querschnitten 

(Quelle:  SHP, 2013) 

 

Darüber hinaus wurde die Entwicklung der Verkehrsbelastung grafisch dargestellt. Die Aus-

wertungen differenzieren zwischen den beiden Zeitintervallen 06.00 - 10.00 Uhr und 15.00 - 

19.00 Uhr und verdeutlichen die Tendenz der Verkehrsentwicklung durch eine farbige Kenn-
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zeichnung. Die Darstellungen zeigen, dass weder ein einheitlicher Trend im gesamten 

Stadtgebiet noch im Vergleich der beiden Tageszeiträume erkennbar ist. Es sind aber Berei-

che mit einer abnehmenden Tendenz erkennbar, wie z. B. Ulzburger Straße (Süd) und Rat-

hausallee. Aber auch steigende Tendenzen sind zu erkennen, z. B. im Bereich Garstedt, 

Glashütte oder auch im umgestalteten Geltungsbereich des B-Planes 218 (Stormarnstraße / 

Langenharmer Weg). Abb. 4.3 zeigt die Veränderung in den Verkehrsmengen auf Basis der 

Vergleiche ausgewählter Knotenpunkte für den Nachmittagszeitraum. 

 

Eindeutige Gründe für diese Entwicklungen sind nicht erkennbar. Vielmehr erscheint dieses 

Ergebnis das Resultat verschiedener Entwicklungen zu sein. Folgende lokale Einf lüsse und 

allgemeine, z. T. auch globale Trends sind hervorzuheben, da diese nach gutachterlicher 

Einschätzung das Verkehrsgeschehen in Norderstedt beeinf lusst haben (vgl. SHP, 2013): 

 

Der allgemein zu beobachtende Rückgang der Verkehrsleistung im (privaten) Kraft -

fahrzeugverkehr, begründet u. a. in steigenden Kosten, der allgemeinen und individuellen 

w irtschaft lichen Situation und auch im fortschreitenden Umdenken hinsicht lich der eige-

nen Mobilität und deren Ausw irkungen, ist in Norderstedt erkennbar.  

 

Aktuelle Untersuchungen zum Verkehrsverhalten zeigen bundesweit  Veränderungen in 

der Verkehrsmittelwahl zugunsten des Umweltverbundes - zumindest bei jungen Erwachse-

nen. Z. B. ist der Führerscheinbesitz bei den 18- bis 35-Jährigen von 1996 bis 2011 von 

anfangs ca. 93 % auf ca. 82 % zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum sank die Pkw -

Verfügbarkeit  und -nutzung bei dieser Gruppe von ehemals 58 % auf 2011 nun 45 %. 

(BMVBS,, Karlsruhe 2011). 

 

Der demografische Wandel ist eine Entw icklung, deren Ausw irkungen real werden. We-

sentliche Effekte gehen dabei von der steigenden Mobilität  der älteren Generationen aus. 

Diese sind mobiler bis ins hohe Alter, verändern ihre Verkehrsmittelwahl nur langsam 

und nehmen einen wachsenden Anteil in der kontinuierlich zunehmenden Freizeitmobil i-

tät ein. Als Gegenpol hierzu steht das sich verändernde Mobilitätsverhalten der jüngeren 

Generationen, die ihre Verkehrsmittelwahl zunehmend individuell und abhängig vom 

Fahrtzweck treffen. 

 

Auch durch langfrist ige Baumaßnahmen werden das Verkehrsverhalten und die Routen-

wahl verändert. Eine Baumaßnahme, an der sich diese Wirkung darstellen lässt, ist der 

Umbau des Knotens Ochsenzoll. Hier sind deutliche temporäre Verlagerungen von der 

Schlesw ig-Holstein-Straße auf die Poppenbütteler Straße erkennbar. 
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Abb. 4.1: Zähldatenentwicklung 2004 bis 2012 ï 15.00 bis 19.00 Uhr 

(Quelle: SHP, 2013) 
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Der Umbau des Knotens Ochsenzoll war 2012 noch nicht abgeschlossen. Daher w urden 

die erwarteten relevanten verkehrlichen Verlagerungen 2014 nachuntersucht und in die 

Fortschreibung des Verkehrsmodells für den Prognosehorizont 2018 aufgenommen (s. 

Kapitel 11). 

 

 

4.1.2 Beschreibung der Strategie für den Straßenverkehr 

 

Für den Lärmaktionsplan 2013 ï 2018 hat Norderstedt die prioritären Bereiche für eine 

Lärmminderung an der Gesundheitsgefährdung orientiert und wie folgt auf der Lärmkennzif-

fer-Methode basierend definiert: alle Abschnitte mit LKZ-Werten >50, berechnet für Betroffe-

ne mit Lärmbelastungen > 55 dB(A) Lnight und > 65 dB(A) Lden. Für die Anordnungen von Ge-

schwindigkeitsbeschränkungen wurden mit Lärmbelastungen > 60 dB(A) Lnight und > 70 

dB(A) Lden die Bereiche ausgewählt, bei denen die Gesundheitsbelastungen besonders hoch 

sind und daher ein kurzfristiger Handlungsbedarf besteht.  

 

Gleichzeitig sollen langfristig wirkende Maßnahmen frühzeitig angeschoben werden, die flä-

chenhaft auf die Lärmbelastung einwirken. Dazu zählt insbesondere die Strategie, durch eine 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr die Verkehrsmittelwahl zuguns-

ten des leisen Verkehrsmittels Rad zu beeinflussen. 

 

Damit kann die Lärmbelastung weiter gesenkt werden. Doch die langfristigen Ziele des Nor-

derstedter Leitbildes zur Lärmminderung sind auch mit diesem LAP noch nicht zu erreichen. 

Diese Aufgabe wird die Stadt also weiterhin Schritt für Schritt wahrnehmen müssen. Das ist 

angesichts der Ausgangssituation jedoch kaum anders machbar.  

 

Die Abbildungen 4.2 und 4.3 zeigen sämtliche Bereiche, in denen Anwohner/-innen durch 

Lärm gefährdet sind, berechnet als Lnight >55 dB(A) und Lden >65 dB(A). Hierbei sind auch die 

Handlungsschwerpunkte mit einer LKZ >r 50 erkennbar (beginnend ab der dunkelgrünen 

Signatur).  

 

Die Abbildung 4.4 zeigt die Bereiche mit einer besonders hohen Lärmbelastung. Das sind ei-

nerseits die Bereiche, in denen Lärmbelastungen >65 dB(A) Lnight oder >75 dB(A) Lden vorlie-

gen. Anderseits zählen dazu die Bereiche mit einer LKZ >50, in denen Lärmbelastungen >60 

dB(A) Lnight oder >70 dB(A) Lden vorliegen. 
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Abb. 4.2: Auswertung aller Abschnitte, die betroffene Menschen mit Lärmbelastungen 

>65 dB(A) berechnet als Lden aufweisen (berechnet als LKZ) 

       (Quelle: Lärmkontor 2013) 
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Abb. 4.3: Auswertung aller Abschnitte, die betroffene Menschen mit Lärmbelastungen  

> 55 dB(A) berechnet als Lnight aufweisen (berechnet als LKZ) 

        (Quelle: Lärmkontor, 2013) 
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Abb. 4.4: Darstellung der Belastungsschwerpunkte - Lärmbelastungen > 65 dB(A) Lnight / 

> 75 dB(A) Lden oder LKZ-Bereiche > 50 mit Lärmbelastungen > 60 dB(A) Lnight 

/ > 70 dB(A) Lden      (Quelle: Lärmkontor 2013)  
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4.2 Vergleich der Lärmbelastungen 2006 zu 2012 aus dem Schienenverkehr 

 

Der Schienenverkehr wird in Norderstedt auf der U-Bahn-Strecke U 1 der Hamburger Hoch-

bahn sowie der A2 der AKN abgewickelt. In den letzten Jahren wurden die Taktfrequenzen 

der U-Bahn und AKN in den Abend- und Nachtstunden in zwei Stufen ausgeweitet. Die Aus-

weitung in den Nachtstunden erfolgte im Oktober 2008 und die Taktverdichtung im Berufs-

verkehr und am Wochenende wurde im Dezember 2009 umgesetzt. Ein wesentliches Ele-

ment der Lärmminderungsplanung ist auch die Förderung der Bus- und Bahnversorgung, um 

einen Teil der Pkw-Fahrten zu vermeiden. Daher kommt die Taktverdichtung indirekt auch 

der Lärmminderung zugute. Die zwischenzeitlich nahezu komplette Ausstattung der U-Bahn 

mit neueren Fahrzeugen des Fahrzeugtyps DT4 konnte die Taktverdichtung auf der U1 in 

Bezug auf die Lärmbelastungen kompensieren. 

 

In der Tabelle 4.3 sind die Zahlen der von Schienenlärm Betroffenen aus den Jahren 2006 

und 2012 zu entnehmen. 

 

Geschätzte Zahl der von Schienenlärm (U-Bahn, AKN) in Norderstedt belasteten 
Menschen 

Lden 

[dB(A)] 

Belastete Menschen** 
 

Lnight 

[dB(A)] 
2006 

Belastete Menschen** 

2006 2012 2006 2012 

    über 45 bis 50 - 400 

über 55 bis 60 260 300  über 50 bis 55 140 200 

über 60 bis 65 110 80  über 55 bis 60 40 40 

über 65 bis 70 30 0  über 60 bis 65 0 0 

über 70 bis 75 0 0  über 65 bis 70 0 0 

über 75 0 0  über 70 0 0 

Geschätzte Zahl der von Schienenlärm (U-Bahn, AKN) in Norderstedt belasteten 
Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser (2012) 

Lden  

[dB(A)] 
Fläche 
[km²] 

Wohnungen Schulen* 
Kranken-
häuser* 

> 55 dB(A) Lden 0,9 190 0 0 

> 65 dB(A) Lden 0,3 0 0 0 

> 75 dB(A) Lden 0 0 0 0 

* Anzahl der belasteten Einzelgebäude 

 

Tab. 4.3: Geschätzte Zahl der von Schienenlärm (U-Bahn, AKN) in Norderstedt belaste-

ten Menschen, Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser  

(Quelle: Lärmkontor, 2013)  
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4.3 Vergleich der Lärmbelastungen 2006 zu 2012 aus dem Flugverkehr des 

Flughafen Hamburg 

 

Der Lärm durch Flugzeuge ist insbesondere im westlichen Stadtgebiet deutlich hörbar. Die 

Fluglärmsituation und die Überlagerung mit dem Lärm von anderen Verkehrsarten sind in der 

Gesamtlärmbetrachtung enthalten (vgl. Abb. 4.5 und 4.6).  

 

Die Lösung bzw. Verringerung der Fluglärmproblematik erfordert eine enge Abstimmung im 

Ballungsraum Hamburg mit den anderen betroffenen Kommunen (Quickborn, Hasloh, Ham-

burg), dem Flughafen und weiteren Behörden. Dazu haben diverse Gespräche unter Einbin-

dung der für Umwelt- und Verkehrsfragen zuständigen Ministerien / Behörden der Länder 

Schleswig-Holstein und Hamburg stattgefunden. Als Ergebnis liegt eine ĂEmpfehlung f¿r eine 

gemeinsame Positionierung zum Fluglärm in den Lärmaktionsplänen von Norderstedt, 

Quickborn und Haslohñ (2014) vor.  

 

Danach werden folgende Maßnahmen zur Minderung der Belastungen durch den Fluglärm 

des Flughafens Hamburg als geeignet angesehen: 

 

a. Lärmmindernde Optimierung der Landeanflüge aus dem Norden, indem insbesondere 

verkürzte Sichtanflüge bis auf Ausnahmefälle (Sicherheitsgründe) nicht genehmigt wer-

den. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, inwieweit die Anflüge auf den Hamburger 

Flughafen regelhaft als standardisierte ILS-Anflüge durchgeführt werden können. 

 

b. Lärmmindernde Optimierung der Abflüge u. a. durch Anhebung der Höhe für das Abdre-

hen bei Starts, wenn eine Prüfung für den Flughafen Hamburg die lärmentlastende Wir-

kung belegt. 

 

c. Weiterentwicklung des lärmabhängigen Landeentgelts durch 

- weitere Spreizung zwischen den einzelnen Lärmklassen, wenn ausgeschlossen wird, 

dass dadurch eine zusätzliche Lärmbelastung entsteht, 

- Anhebung des lärmabhängigen Landeentgelts für besonders empfindliche Tages-

randzeiten zwischen 22.00 und 23.00 Uhr sowie in der Nachtzeit zwischen 23.00 Uhr 

und 06.00 Uhr zur Reduzierung der Flugbewegungen in diesen Zeiten. 

 

d. Strikte Einhaltung der Betriebszeiten und weitere Reduzierung der Verspätungen und 

Ausnahmen durch eine äußerst restriktive Genehmigungspraxis (nur legitimierte verspä-

tete Landungen sind zulässig). 
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e. Optimierung der Bahnverteilung bei Landungen nach 22.00 Uhr und am darauf folgenden 

Morgen bei Starts zwischen 06.00 und 08.00 Uhr zur Gewährleistung eines ungestörten, 

gesunden Schlafes für die Anwohner (d. h. Bündelung, so dass die Starts und Landun-

gen in den o. a. Zeiträumen nur über eine Bahn abgewickelt werden, Ausnahmen davon 

nur im Falle unabweisbarer Notwendigkeit). 

 

f. Ausweitung der freiwilligen Lärmschutzprogramme für den Flughafen Hamburg mit finan-

zieller Beteiligung der Kommunen und der jeweils betroffenen Eigentümer in Anlehnung 

an die bisherigen freiwilligen Lärmschutzprogramme. 

 

g. Initiativen zum Einsatz von leiserem, weniger störenden Fluggerät und zum Verzicht auf 

besonders laute oder störende Maschinen. 

 

h. Überprüfung und ggf. Senkung des Lärmkontingents zur Anpassung an die tatsächliche 

und seit mehreren Jahren relativ konstante Lärmsituation. 

 

i. Triebwerksprobeläufe grundsätzlich in der Lärmschutzhalle durchführen. 

 

j. Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung neuer Fluglärm-Betroffenheiten werden darin 

gesehen, dass künftig keine Bebauungspläne für neue Wohngebiete in der Schutzzone 1 

und der Nachtschutzzone des Lärmschutzbereichs für den Flughafen Hamburg aufge-

stellt werden. Ausgenommen sind Bebauungspläne, die der Erhaltung, der Erneuerung, 

der Anpassung oder dem Umbau von vorhandenen Ortsteilen mit Wohnbebauung dienen 

(vgl. § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm). 

 

Die Empfehlung benennt Maßnahmen, deren Umsetzung unter den derzeit gegebenen 

rechtlichen und politischen Bedingungen von allen Beteiligten gemeinsam für erfolgverspre-

chend gehalten wurden. Allerdings fehlen noch die eingeforderten Aussagen, wie weit die 

dort aufgeführten Maßnahmen die bestehenden Fluglärmbelastungen tatsächlich reduzieren 

können. Zuständig für die Aufstellung des LAP und die Festlegung der darin enthaltenen 

Maßnahmen bleiben nach § 47 e BImSchG jedoch weiterhin die einzelnen Kommunen, hier 

also die Stadt Norderstedt.  

 

Der Tabelle 4.4 sind die Zahlen der von Fluglärm in Norderstedt Betroffenen aus den Jahren 

2006 und 2012 zu entnehmen. 
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Geschätzte Zahl der von Fluglärm (Flughafen Hamburg) in Norderstedt belasteten 
Menschen 

Lden 

[dB(A)] 

Belastete Menschen** 
 

Lnight 

[dB(A)] 
2006 

Belastete Menschen** 

2006 2012 2006 2012 

    über 45 bis 50 -* 700 

über 55 bis 60 2.000 2.400  über 50 bis 55 300 100 

über 60 bis 65 500 500  über 55 bis 60 0 0 

über 65 bis 70 0 100  über 60 bis 65 0 0 

über 70 bis 75 0 0  über 65 bis 70 0 0 

über 75 0 0  über 70 0 0 

Geschätzte Zahl der von Fluglärm (Flughafen Hamburg) in Norderstedt belasteten 
Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser (2012) 

Lden 

[dB(A)] 
Fläche 
[km²] 

Wohnungen Schulen** 
Kranken-
häuser* 

> 55 dB(A) Lden 11,9 1.500 1 0 

> 65 dB(A) Lden 2,3 0 0 0 

> 75 dB(A) Lden 0,1 0 0 0 

*  Lärmklasse wurde 2006 nicht erfasst. 

** Anzahl der belasteten Einzelgebäude 

Tab. 4.4: Geschätzte Zahl der von Fluglärm (Flughafen Hamburg) in Norderstedt belas-

teten Menschen, Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser  

(Quelle: Lärmkontor, 2013) 

 

 

4.4 Mehrfachbelastungen durch verschiedene Lärmquellen 

 

Zur Identifikation von Gebieten mit Mehrfachbelastungen wurden die Belastungsbereiche 

überlagert dargestellt. Die Überlagerungsbereiche des Straßenverkehrslärms mit dem 

Schienen- und Fluglärm (Lden > 65 dB(A) / Lnight > 55 dB(A)) im Tages- und Nachtzeitraum 

zeigen die Abbildungen 4.5 und 4.6. Obwohl eine Mehrfachbelastung an zahlreichen Stellen 

deutlich wird, sind nur in wenigen Fällen Wohngebäude betroffen.  

 

Überlagerungen von Straßen- mit Schienenverkehrslärm finden dort statt, wo Straßen und 

Gleiskörper niveaugleich kreuzen oder in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander parallel 

verlaufen. Dies betrifft vor allem die Bereiche Quickborner Straße, Friedrichsgaber Weg, 

Waldstraße, Heidbergstraße, Buchenweg, Ochsenzoller Straße, Hempberg und Ohechaus-

see. 

 

Die Überlagerung mit Fluglärm betrifft im Wesentlichen die Gebiete entlang der Niendorfer 

Straße und die südlichen Bereiche der Ohechaussee.  

 

Die belasteten Flächen sind im Vergleich zur Lärmkartierung 2007 deutlich kleiner geworden. 



Lärmaktionsplan 2013  ï 2018  Stadt Norderstedt 

 33 PGTPGT

 

Abb. 4.5: Mehrfachbelastungen durch verschiedene Lärmarten, dargestellt als 

Lden > 55 dB(A) 

(Quelle: Lärmkontor, 2013) 
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Abb. 4.6: Mehrfachbelastungen durch verschiedene Lärmarten, dargestellt als 

Lnight > 55 dB(A)  

(Quelle: Lärmkontor, 2013)  
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4.5 Luftbelastungen 

 

Die aktuelle lufthygienische Situation in Norderstedt wird durch das Landesamt für Landwirt-

schaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR) untersucht. 

Gesetzliche Grundlage dafür ist die Richtlinie 2008/50/EG vom 21. Mai 2008 über Luftquali-

tät und saubere Luft in Europa, die durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz und die 39. 

BImSchV in nationales Recht umgesetzt wurde. In Norderstedt werden zwei Messstationen 

zur Erfassung von Stickstoffoxiden betrieben: eine, auf die verkehrlichen Spitzenbelastungen 

ausgerichtete, an der Ohechaussee zwischen Ulzburger Straße und Ochsenzoller Straße 

(seit  Juni 2006, mit einer durch Baumaßnahmen bedingten Unterbrechung von August 2008 

bis November 2010) und die städtische Hintergrundstation am Bekwisch (seit Dezember 

2015). Die Daten werden stündlich automatisch abgerufen und sind online unter 

www.luft.schleswig-holstein.de verfügbar.  

 

Die Grenzwerte für Feinstaub werden an den Messstandorten in Schleswig-Holstein seit 

2005 unterschritten, auch an den vielbefahrenen Straßen. Die in Norderstedt im Verlauf der 

Jahre 2006 und 2007 durchgeführten Messungen haben im Vergleich zu anderen Standorten 

keine Abweichungen gezeigt, so dass diese Aussage auch für Norderstedt gilt. 

 

Seit Januar 2010 muss nach den Luftqualitätsrichtlinien der EU für Stickstoffoxid ein Jah-

resmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft eingehalten werden. Dieser Wert wird 

an der Luftmessstation Ohechaussee seit 2011 überschritten. Für 2015 wurde für Stick-

stoffoxid ein Jahresmittelwert von 43 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ermittelt. 

 

Aktuell wird durch das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume des Landes Schleswig-Holstein (MELUR) unter Beteiligung der Öffentlichkeit ein 

Luftreinhalteplan erarbeitet. Luftreinhaltepläne enthalten Maßnahmenkataloge, um Grenz-

wertüberschreitungen zu verhindern bzw. deren Zeitraum möglichst kurz zu halten. Der vor-

liegende Entwurf für den Luftreinhalteplan Norderstedt wurde mit den Planungen im Rahmen 

des Lärmaktionsplanes abgeglichen. 

 

In dem betroffenen Abschnitt der Ohechaussee (zwischen Ochsenzoller Straße und Ulzbur-

ger Straße) ist der Straßenverkehr der wesentliche Verursacher der erhöhten Stickstoffdi-

oxidkonzentrationen. Mögliche Maßnahmen dort betreffen Verkehrslenkung, Verkehrsbe-

schränkung, Verkehrstechnik und Verkehrsvermeidung.  

 

http://www.luft.schleswig-holstein.de/
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2010 wurde mit dem Aus- und Umbau des Straßenabschnittes Ohechaussee von der Och-

senzoller Straße bis zum Knoten Ochsenzoll inklusive des Umbaus von einem beampelten 

Kreuzungsbereich in einen untertunnelten Kreisverkehr begonnen.  

 

Nachdem der Umbau des Knotens Ochsenzoll abgeschlossen ist und eine Verbesserung 

des Verkehrsflusses erreicht werden konnte, ist die im LRP 2012 prognostizierte deutliche 

Senkung der Stickstoffdioxidbelastung im Jahr 2015 nicht eingetreten. Der Grenzwert für 

Stickstoffdioxid in der Ohechaussee wird weiterhin überschritten. Daher muss der Entwurf 

des Luftreinhalteplans Norderstedt um weitere Maßnahmen zur Senkung oder Vermeidung 

der Belastungen ergänzt werden. Dies muss wiederum gemeinsam mit dem Träger der 

Straßenbaulast, der unteren Verkehrsbehörde und den Fachbehörden geschehen.  

 

Seit Oktober 2015 ist eine Anpassung der Steuerung an der Lichtsignalanlage Ohechaussee 

/ Segeberger Chaussee / Ulzburger Straße durchgeführt worden. Die Änderung betrifft die 

Steuerung von Montag bis Donnerstag von 15.00 bis 21.00 Uhr und Freitag von 12.00 bis 

21.00 Uhr. In den genannten Zeiten erhält der Verkehrsstrom auf der Ohechaussee in Fahrt-

richtung Bad Segeberg vier Sekunden mehr Grün, um den Verkehrsfluss auf der Ohechaus-

see weiter zu verbessern. Welche Auswirkung diese Maßnahme auf die Luftschadstoffsitua-

tion hat, kann noch nicht bewertet werden. 

 

Zusätzlich verfolgt die Stadtverwaltung mit der Umsetzung des Lärmaktionsplans 2008 ï 

2013 eine verstärkte Förderung des Umweltverbundes durch eine Ausweitung und Verbes-

serung des Angebotes für den Fuß- und Radverkehr sowie des ÖPNV. Dadurch soll die Ver-

kehrszunahme im Stadtgebiet verringert und eine Verlagerung auf emissionsfreie oder ï

arme Verkehrsmittel erreicht werden. Zuletzt wurde zum 1. Juni 2015 ein umfangreiches Pa-

ket zur Buslinienoptimierung und ïtaktverdichtung in Garstedt und Glashütte für zusätzlich 

ca. 240.000 ú pro Jahr im Auftrag der Stadt Norderstedt umgesetzt, das auch f¿r das Umfeld 

der Ohechaussee wirksam wird. Die Strategie zur Veränderung des Modal Splits vom Kfz zu 

Gunsten des Umweltverbundes setzt vor allem bei Quell-, Ziel- und Binnenverkehren in Nor-

derstedt an. Laut dem Norderstedter Verkehrsmodell sind im betroffenen Abschnitt der 

Ohechaussee etwa 33 % Binnenverkehre und 45 % Quell- und Zielverkehre unterwegs. Für 

erhebliche Teile hiervon besteht prinzipiell die Möglichkeit, emissionsarme Verkehrsmittel al-

ternativ zu nutzen. 

 

Grundsätzlich sind folgende zusätzliche Maßnahmen denkbar: 

¶ Geschwindigkeitsreduzierungen, um den Verkehr zu verstetigen, 

¶ Lkw-Durchfahrtsverbote, 

¶ Durchfahrtsbeschränkungen in Form einer sogenannten Umweltzone. 
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Laut den Kfz-Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes sind in Norderstedt nur wenige 

Fahrzeuge gemeldet, die nicht der Schadstoffklasse für eine grüne Plakette entsprechen (s. 

Tab. 4.5):  
 

Fahrzeugbestand in Norderstedt nach Schadstoffgruppen  
 

Pkw davon ohne grüne Plakette Nutzfahrzeuge davon ohne grüne Plakette 

43.301 Kfz 2.824 Kfz 3.323 Kfz 835 Kfz 

 6,5 %  25 % 

 

Tab. 4.5: Fahrzeugbestand in Norderstedt nach Schadstoffgruppen 

    (Quelle: Kraftfahrt-Bundessamt, Stand: 01.01.2014)  

 

 

Damit würde es vermutlich an der Ohechaussee auch bei einer Ausweisung einer Umwelt-

zone nach den heutigen Standards und dem damit verbundenen erheblichen Aufwand zu 

keiner nennenswerten Senkung der Emissionen kommen können.  

 

Gleichzeitig müssten die nicht für eine Durchfahrt freigegebenen Fahrzeuge auf andere Stre-

cken umgeleitet werden, die bereits heute durch Lärm vorbelastet sind und dann stärkeren 

Belastungen ausgesetzt wären. Doch auch für die Lärmbelastungen durch den Straßenver-

kehr besteht ein rechtliches Minderungsgebot für die Stadt. Für eventuelle Lkw-Durchfahrts-

verbote auf der Ohechaussee gelten die gleichen Überlegungen. Im Norderstedter Gebiet 

stehen keine adäquaten anbaufreien Umleitungsstrecken als Alternative für die Ohechaus-

see zur Verfügung, ohne andere Bevölkerungsgruppen ï auch durch Lärm ï noch mehr zu 

belasten oder große Umwegfahrten auszulösen. In Frage kommende Umleitungs- bzw. Al-

ternativstrecken sind daher nur großräumig zu denken und in Zusammenarbeit mit dem Land 

zu identifizieren. 

 

Unabhängig von den genannten Maßnahmen ist bei einer stärkeren Marktdurchdringung von 

Euro-6/VI-Fahrzeugen mit einer Minderung der Emissionen und damit auch der Schadstoff-

belastung zu rechnen.   
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5. Lärmminderungsstrategien und ïpotenziale  

5.1 Leitbild Lärmminderungsplanung Norderstedt 

 

Die Stadt Norderstedt hat sich mit dem am 20. Juni 2002 beschlossenen Leitbild ĂLªrmmin-

derungsplanung Norderstedtñ in Verbindung mit der Aufstellung des Flächennutzungs-, Ver-

kehrsentwicklungs- und Landschaftsplanes Ziele zur Vermeidung von Lärmbelastungen ge-

setzt, die in übergeordnete Ziele und Handlungsziele konkretisiert wurden. Als übergeordne-

te Ziele der Lärmminderung werden genannt:  

 

¶ Schutz der Gesundheit: In Norderstedt soll kein Mensch einer gesundheitsgefähr-

denden Lärmbelastung von 65 dB(A) oder mehr ausgesetzt werden.  

¶ Störungsfreier Schlaf: In den Norderstedter Wohngebieten werden künftig alle Men-

schen vor nächtlichen Lärmbelastungen über 45 dB(A) geschützt, um ihnen einen 

störungsfreien Schlaf zu ermöglichen.  

¶ Störungsfreie Kommunikation: Zum Schutz der Aufenthaltsqualität im Freien werden 

in allen Wohn- und Erholungsgebieten* maximale Lärmbelastungen von 55 dB(A) 

angestrebt.  

(* Als Erholungsgebiete werden hier private und öffentliche Grünflächen sowie Wald und Gehölze verstanden.)  

 

Neben der Verringerung bestehender Lärmkonflikte benennt das Leitbild für die ĂLªrmminde-

rungsplanung Norderstedtñ zugleich die Vermeidung neuer Lªrmkonflikte als Ziel. Das Ent-

stehen neuer Lärmkonflikte versucht die Stadt Norderstedt durch die Einhaltung der nut-

zungsabhängigen Grenzwerte der 16. BImSchV für den Bestand und eine Orientierung an 

der DIN 18005 für neu zu planende Gebiete bei der städtischen Planung so weit wie möglich 

zu verhindern. 

 

Die Beseitigung bestehender Lärmkonflikte erfolgt nach Prioritäten, um vorrangig die beson-

ders stark betroffenen Personenkreise vor Beeinträchtigungen zu schützen: 

 

¶ Priorität 1 haben alle Gebiete mit Lärmbelastungen > 75 dB(A) tags / 65 dB(A) nachts 

(an der Straßenfassade), 

¶ Priorität 2 haben alle Gebiete mit Lärmbelastungen > 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts 

(an der Straßenfassade), 

¶ Priorität 3 haben alle Gebiete mit Lärmbelastungen > 65 dB(A) tags / 55 dB(A) nachts 

(an der Straßenfassade), 

¶ Priorität 4 haben alle Wohngebiete mit Lärmbelastungen > 45 dB(A) nachts (an der 

Straßenfassade).  
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5.2 Strategien zur Maßnahmenfindung / Handlungsfelder 

 

Die Lärmminderungsplanung ist eine querschnittsorientierte Planung. Sie ist integrativ und 

ämterübergreifend. Detailplanung, Finanzierung und Anordnung der Lärmminderungsmaß-

nahmen erfolgen durch verschiedene Träger. Entscheidend für den Erfolg der Lärmminde-

rung ist die Integration der Ziele und Aussagen des Lärmaktionsplanes in das gesamte Ver-

waltungshandeln und die schrittweise Umsetzung der aufgezeigten Maßnahmen. Die Lärm-

minderungsplanung ist schon deshalb als kontinuierlicher Prozess zu verstehen, weil eine 

regelmäßige Fortschreibung durch die EU gefordert wird.  

 

 

 

Abb. 5.1: Querschnittsorientierte Stellung der Lärmminderungsplanung im kommunalen 

Planungsprozess  

(Quelle: Lärmminderungsplanung in Mecklenburg-Vorpommern auf Basis von 

PGT) 
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Die wesentlichen Maßnahmenstrategien zur Lärmminderung beziehen sich auf die Ăvier gro-

Çenñ V und ein Ăkleinesñ R. 

 

 

Die Ăvier groÇen Vñ der Lªrmminderungsplanung 
 

Vermeiden 

Verlangsamen 

Verstetigen 

Verlagern 

und ein kleines ĂRñ f¿r Robustheit stªrken 

 

Modellhafte Ansätze zur Erhöhung der Lärmrobustheit städtischer Räume und Strukturen 

sind u. a. in dem Forschungsvorhaben ĂLªrmminderung und EU-Relevanzñ (PGT, 2007) un-

tersucht worden. 

 

Darüber hinaus ist die Öffentlichkeitsarbeit (Mitwirkung an der Planung und förmliche Beteili-

gung zum Planungsergebnis) als Teil der Lärmminderung von erheblicher Bedeutung. Bei-

spielhafte Maßnahmen, die unter den einzelnen Handlungsstrategien subsummiert werden 

können, sind in der Abbildung 5.2 aufgeführt.  
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Abb. 5.2: Handlungsfelder und Maßnahmen der Lärmminderungsplanung 

(Quelle: eigene Darstellung PGT) 
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Im Umgang mit den Handlungsstrategien und Maßnahmen sind folgende Punkte besonders 

zu berücksichtigen: 

 

¶ Die Kombination unterschiedlicher Maßnahmen ist sinnvoll. Die Gesamtwirkung 

ergibt sich immer aus der Addition der Wirkung verschiedener Einzelmaßnahmen. 

¶ Bewährte Strategien sind kreativ auszuweiten. 

¶ Der Schwerpunkt soll auf örtliche Maßnahmenansätze gelegt werden, die an Ort und 

Stelle die Lärmauswirkungen spürbar verringern. 

¶ Maßnahmen sollen bis 2018 realisierbar sein. 

 

Aufgrund des weiterhin vorhandenen und notwendigen Verkehrs können nicht alle Stadträu-

me Norderstedts lärmarm werden. Siedlungsstrukturen an hochbelasteten Verkehrswegen 

müssen so entwickelt werden, dass sie gegen¿ber dem Lªrm Ărobusterñ werden. Maßnah-

men dazu sind daher häufig nicht nur im öffentlichen, sondern auch im privaten Raum not-

wendig. Das Zusammenwirken verschiedener Maßnahmen im öffentlichen wie im privaten 

Raum führt zu guten Erfolgen. 

 

 
 

Abb. 5.3: Räume für Maßnahmen zur Lärmsanierung und Stärkung der Lärmrobustheit 

(Quelle: eigene Darstellung PGT) 

 

Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklung (inkl. der Verkehrsinfrastruktur) berücksichti-

gen grundsätzlich bei der Abwägung auch Umweltaspekte (also auch den Lärmschutz). Mit 

Bebauungsplänen lassen sich die Voraussetzungen für die Schließung von Baulücken und 

das Wiederherstellen geschlossener städtebaulicher Maßnahmen schaffen. Da in die Abwä-

gung alle relevanten Aspekte eingehen müssen, ist das Einhalten der Zielsetzungen des 

Leitbildes zur Lärmminderungsplanung aber nicht immer sichergestellt.  

 

Doch gerade an Hauptsammelstraßen und an Hauptverkehrsstraßen ist vielfach Wohnbe-

bauung vorhanden. An diesen Straßen, wo die Verkehrsmenge nicht weiter reduziert werden 

kann bzw. der Verkehr notwendig und nur partiell durch andere, leisere Verkehrsmittel er-
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setzbar ist, sollen besondere Maßnahmen zur Unterst¿tzung der ĂLªrmrobustheitñ getroffen 

werden. Hier ist eine gut koordinierte Planung besonders wichtig. Für diese problematischen 

Straßenräume kann nur ein Maßnahmenbündel den Schutz vor Lärm durch aktive und pas-

sive Schutzmaßnahmen an Gebäuden (z. B. Änderung der Wohnungsgrundrisse) und im 

Wohnumfeld (Abschirmung und qualitative Aufwertung) im Zusammenwirken mit Lärmminde-

rungsmaßnahmen im öffentlichen Raum (bspw. durch Beeinflussung von Fahrgeschwindig-

keiten und Fahrtverläufen, Änderung des Fahrbahnbelags etc.) erreichen. Die Umsetzung 

planerisch sinnvoller Maßnahmen auf Privatgrundstücken ist dabei immer von der Bereit-

schaft und der finanziellen Möglichkeit des Eigentümers abhängig. 

 

Aufgabe des Lärmaktionsplanes ist es, hier Maßnahmenbündel zu initiieren und private und 

öffentliche Zusammenarbeit zu fördern, um lärmrobuste Siedlungsstrukturen zu schaffen und 

um auch an den Hauptverkehrsstraßen ein lebenswertes Norderstedt zu ermöglichen.  

 

 

5.3 Wirkungen  

 

In nachfolgender Tabelle 5.1 sind eine Auflistung von Maßnahmen und ihre lärmmindernden 

Wirkungen, differenziert nach den verschiedenen Handlungsfeldern, dargestellt.  

 

Ergänzend erfolgt eine Einschätzung bezogen auf Synergieeffekte wie bspw. Verbesserung 

der Verkehrssicherheit, Minderung von Luftschadstoffen, etc.  
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Nr. Piktogramm Beschreibung 
Lärmmindernde Wirkung 
(Mittelungs-/ Max.pegel) 
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VERLANGSAMEN 

11 
 

Geschwindigkeits-
reduzierung von Tem-
po 50 auf Tempo 30 

            
x x  (x) 

 

12 
 

Geschwindigkeits-
reduzierung von Tem-
po 50 auf Tempo 30 
nachts (22 - 06 Uhr) 

            

x x  (x) 

 

13 
 

Geschwindigkeits-
reduzierung von Tem-
po 70 auf Tempo 50 

            
x x   

 

14 
 

Geschwindigkeits-
reduzierung von Tem-
po 100 auf Tempo 50 

            
x x   

 

15 
 

Geschwindigkeits-
reduzierung von Tem-
po 100 auf Tempo 70 

            
x x   

 

16 
 

Geschwindigkeits-
reduzierung von Tem-
po 120 auf Tempo 100 

            
x x   

 

17 
 

Tempo 30 Zone 
            

x x  x 
 

18 
  

Verkehrsberuhigter 
Geschäftsbereich 
(Tempo 10/20 Zone) 

            
x x x x 

 

19 

 

Verkehrsberuhigter Be-
reich mit Geschwindig-
keiten unter 10 km/h 

            

x x x (x) 

 

20 

 

Geschwindigkeits-
überwachung  

            
x x   

 

21 
 

Geschwindigkeits- 
monitoring 

            
x x   

 

22 
 

Verringerung der Ein-
fahrtgeschwindigkeit / 
Geschwindigkeits-
trichter 

            

x x   

 

23 
 

Geschwindigkeits- 
abhängige LSA 

            
x x   

 

24 

 

Nachtabschaltung  
ab 22 Uhr  
(Fußgänger-)/LSA 

            

x    

 

22
 - 

06
 h

22 - 06 h

1

47

22 - 06 h 22 - 06 h
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Nr. Piktogramm Beschreibung 
Lärmmindernde Wirkung 
(Mittelungs-/ Max.pegel) 

Synergieeffekte 
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VERSTETIGEN 

25 
 

"Grüne Welle" 
            

x x   
 

26 
 

Kreisverkehr 
            

x x x x x 

27 
 

Querungshilfe 
            

x x x x x 

28 
 

Mittelinsel / Linksab-
biegehilfe 

            
x x x x 

 

29 
 

punktuelle Fahrbahn-
verengung 

            
x x x x x 

30 
 

Fahrbahnverschwenk / 
Achsverschiebung 

            
x x x  

 

31 -2 / +2 
Änderung der Fahr-
streifenanzahl 

            
x  x x x 

32 
 

Knotenumbau 
            x x    

VERGRÖSSERUNG ABSTAND 

33  Busfahrstreifen 
            

x  x x 
 

34  Begrünung 
 

          
 

(x)  x x x 

35  Parkstreifen 
            

x  x  
 

36  Radfahrstreifen  
            

 x   
 

37  Schutzstreifen 
            

 x   
 

38  
Entfernung der Mittel-
markierung 

            
 (x) (x)  
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Nr. Piktogramm Beschreibung 
Lärmmindernde Wirkung 
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VERLAGERN 

39 
 

Lkw-Fahrverbot 
            

x x x x 
 

40 
 

Lkw-Fahrverbot zeitlich 
begrenzt  

            
x x x x 

 

41 
 

Lkw-Lenkung / Weg-
weisung 

            
x x   

 

42  
Straßenausbau / An-
bindung  

      
* 

     
x x x x 

 

43 
 

Ortsumfahrung / Stadt-
kernentlastung  

      
* 

     
x x x x 

 

44  
Änderung der Ver-
kehrsführung  

      
* 

     
x x x x 

 

45 

 

Änderung der Ver-
kehrsführung  

      

* 

     

x x x x 

 

46  Sperrung 
      

* 
     

x x x x 
 

VERMEIDEN 

47 
 

Verbesserung Radver-
kehrsführung am Kno-
tenpunkt 

mittel-/ langfristig 
Änderung modal split 

x x x   

48 

 

P+R 
mittel-/ langfristig 
Änderung modal split 

     

49 
 

B+R 
mittel-/ langfristig 
Änderung modal split 

     

50 
 

Leihfahrradstation 
mittel-/ langfristig 
Änderung modal split 

     

51 
 

Ausbau Radroute 
mittel-/ langfristig 
Änderung modal split 

x x x x  

52 
 

Car-Sharing-Station 
mittel-/ langfristig 
Änderung modal split 

     

*  =  bei Reduzierung der Verkehrsmenge um ca. 50 % 

22 - 06 h

P+R

B+R
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Nr. Piktogramm Beschreibung 
Lärmmindernde Wirkung 
(Mittelungs-/ Max.pegel) 
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ROBUSTHEIT STÄRKEN 

53  
Lärmmindernder  
Asphalt  

            
    

 

54 
 

Fahrbahnsanierung 
            

    
 

55  
Lärmschutzwall /  
Lärmschutzwand 

            
  x x x 

56  Hofschließung 
            

   x x 

57  Baulückenschließung 
            

    
 

58 
 

Anpassung Gebäude-
stellung 

            
    

 

59 
 

Anpassung Woh-
nungsgrundriss 

            
    

 

60 

 

Festsetzung im B-Plan-
Verfahren 

            

    

 

 

Tab. 5.1: Wirkung von Maßnahmen zur Lärmminderung  

(Quelle: eigene Zusammenstellung PGT)  
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6. Stand der Maßnahmenumsetzung (LAP 2008 ï 2013) 

 

Aufgabe des Lärmaktionsplanes ist es, über eine Festsetzung von geeigneten Maßnahmen 

Lärmprobleme und -auswirkungen zu regeln und Lärmbelastungen zu mindern. Dazu gehört 

auch eine Darstellung, welche Lärmminderungswirkungen die bereits vorgenommenen und 

künftig vorgesehenen Maßnahmen innerhalb der besonders belasteten Bereiche haben. Da-

für wurden systematisch alle Maßnahmen untersucht, die derzeit in den Fachbereichen Ver-

kehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften sowie Planung bearbeitet werden und eine 

lärmmindernde Wirkung versprechen. Ebenfalls wurden weitere Maßnahmen der Verkehrs-

träger des Bus- und Schienenverkehrs bewertet.  

 

Norderstedt hat im Lärmaktionsplan 2008 ï 2013 ein Maßnahmenprogramm zur Lärmminde-

rungsplanung erstellt. Bis zum Jahresende 2015 wurden insgesamt 91 Maßnahmen voll-

ständig umgesetzt (im LAP enthaltene und zusätzliche Maßnahmen, die in ihrer Wirkung 

auch zur Lärmminderung beitragen), 17 weitere Maßnahmen teilweise umgesetzt. Die Über-

sicht der bereits ergriffenen Maßnahmen ist in der Abbildung 6.1 dargestellt. Die tabellari-

sche Auswertung befindet sich in Tab. 1 im Anhang (s. Umsetzungsstand des LAP 2008 ï 

2013). 

Aus unterschiedlichen Gründen ist die Umsetzung von 31 Maßnahmen zur Lärmminderung 

nun erst für die kommenden Jahre vorgesehen.  

Bei den noch nicht (vollständig) umgesetzten Maßnahmen wurde angegeben, 

¶ welche Bedingungen ggf. zunächst erfüllt sein müssen, damit eine Umsetzung mög-

lich wird (z. B. 2009-27), 

¶ welche Teil-Maßnahmen ergriffen wurden und bis wann der gesamte Abschluss zu 

erwarten ist (z. B. 2010-12) bspw. 

¶ aus welchen Gründen sich eine Umsetzung inzwischen als nicht mehr realistisch er-

weist, da die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (z. B. 2013-01). 

 

Die realisierten Maßnahmen beziehen sich dabei auf alle Handlungsfelder. Hierunter fallen: 

 

Radverkehrsförderung durch 

¶ Aus- und Neubau straßenbegleitender Radwege 

¶ Ausbau des straßenunabhängigen Radwegenetzes 

¶ Anlage von Radschutzstreifen 

¶ Einrichtung von Querungshilfen / Mittelinseln 

¶ Öffnen von 2/3 aller Einbahnstraßen für den Radverkehr in beide Richtungen 

¶ Beschilderung aller Haupt- und Nebenrouten 

¶ Aufbau und Erweiterung von Fahrradleihstationen (nextbike) 
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¶ Bau und Eröffnung einer bewachten Radstation mit Reparaturwerkstatt in Norder-

stedt-Mitte  

¶ Ausbau von Bike + Ride-Stationen 

¶ Einrichtung von drei Themenrundwegen 

¶ zahlreiche flankierende Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs wie die Her-

ausgabe einer Fahrradkarte und des mobilfalters, von Flyern zu den Themenrundwe-

gen, geführte kostenlose Radtouren, Aktionen und Messeauftritte zur Verbreitung der 

bestehenden Angebote etc. 

 

Reduzierung von Fahrgeschwindigkeiten 

¶ in zwei Abschnitten auf Tempo 30, nachts 

 

Einbau lärmmindernder Straßenbeläge 

¶ in einem Abschnitt mit lärmarmen Asphalt LOA 5D (die zweite Modellstrecke musste 

aufgrund von Asphaltaufbrüchen durch konventionellen Asphalt ausgetauscht wer-

den) 

 

Verringerung des Kfz-Verkehrs  durch Verschiebung des Modal Split durch 

¶ Ausbau von Car-Sharing-Stationen 

¶ Ausbau von Park + Ride-Stationen 

¶ Einführung des Dialogmarketings (individualisiertes Marketing) 

 

Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV wie 

¶ Einführung neuer Buslinien, Erhöhung der Taktdichte und Optimierung der Buslinien-

führung in Garstedt und Glashütte 

¶ Erhöhung der Taktdichte im U-Bahnnetz und Verlängerung der Bedienzeiten 

¶ Fahrpreisverbilligungen 

 

Passive/aktive Maßnahmen zum Schallschutz 

¶ Anlage eines Lärmschutzwalls im Zusammenhang mit dem Bau des Landesgarten-

schaugeländes an der Schleswig-Holstein-Straße (Stadtparkgelände) 

 

Alle noch nicht oder teilweise umgesetzten Maßnahmen wurden in den aktualisierten Maß-

nahmenkatalog des LAP 2013 ï 2018 als weiterhin umzusetzen übernommen (s. Tab. 9.1 S. 

78 ff). Im Anhang 1 (S. 133 ff) ist der aktuelle Umsetzungsstand erläutert. Die kursiven Text-

passagen beziehen sich auf die Maßnahmen, die ï ggf. in Teilen ï noch umzusetzen oder 

durch Maßnahmen mit gleicher lärmmindernder Wirkung zu ersetzen sind.  
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Abb. 6.1: Realisierte Maßnahmen ï Stand der Umsetzung 2008 ï April 2016 
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7. Mitwirkung der Öffentlichkeit 

 

Die frühzeitige Mitwirkung der Öffentlichkeit an der Lärmminderungsplanung ist rechtlich vor-

geschrieben. Schon im Rahmen der Erstellung des LAP 2008 ï 2013 wurde ein umfassen-

des Mitwirkungsverfahren durchgeführt, das bei der Aufstellung des LAP 2013ï 2018 fortge-

führt wurde. 

 

Durch die parteienunabhängige Interessengemeinschaft Lebenswertes Norderstedt (ILN) 

gibt es zudem eine kontinuierliche Begleitung des LAP-Prozesses seit dem Beginn der 

Lärmminderungsplanung in Norderstedt. Die § 47a-f des BImSchG, die zur Umsetzung der 

EG-Umgebungslärmrichtlinie erlassen wurden, enthalten lediglich Bestimmungen zur recht-

zeitigen und effektiven Mitwirkung der Öffentlichkeit an der Ausarbeitung und der Überprü-

fung der Aktionspläne (Information und Anhörung der Öffentlichkeit über aktuelle und zukünf-

tige Lärmsituation, effektive Mitwirkung an der Ausarbeitung und Überprüfung der Aktions-

pläne, Unterrichtung der Öffentlichkeit über getroffene Entscheidungen). Konkrete Ausfüh-

rungsverordnungen wurden nicht erlassen.  

 

Die Stadt hat der Öffentlichkeit zwei extern moderierte Veranstaltungen am 18.01. und 

22.02.2013 mit Workshop-Charakter angeboten, um gemeinsam Problembereiche und Kon-

flikte anhand der strategischen Lärmkarten im Stadtgebiet zu identifizieren und Lösungsvor-

schläge zur Lärmminderung zu entwickeln. Alle Interessierten wurden über die örtlichen Me-

dien, Plakate und Flyer eingeladen. Es wurde eine eigene Website (www.norderstedt-

lebenswert-leise.de) eingerichtet, auf der Interessierte alle Informationen rund um das Mit-

wirkungsverfahren finden konnten (Termine, Protokolle, Dokumente usw.).  

 

 

Foto 1: Auftaktveranstaltung (konsalt) 

http://www.norderstedt-lebenswert-leise.de/
http://www.norderstedt-lebenswert-leise.de/
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Im 2. Workshop wurde der gesamte Stadtbereich in drei Arbeitsgruppen (Ulzburger Straße/ 

Norderstedt-Nord, Garstedt / Norderstedt-Mitte und Glashütte / Norderstedt-Ost) abgedeckt 

und es wurden konkrete Lösungsvorschläge zu den verschiedenen Handlungsfeldern zu-

sammengetragen und diskutiert (siehe Foto 1). Insgesamt haben jeweils rd. 60 interessierte 

Personen an den Workshops teilgenommen. Die Ergebnisse wurden protokolliert und im In-

ternet veröffentlicht. Ein Bedarf an weiteren Mitwirkungstreffen wurde bei der Öffentlichkeit 

nicht gesehen. 

 

Rund 120 Anregungen gingen ein. Die Anordnung und effektive Kontrolle von Geschwindig-

keitsbeschränkungen oder der Einsatz von lärmmindernden Fahrbahnbelägen wurde immer 

wieder als schnell wirkender Beitrag eingefordert. Unterstützend wurden Straßenumbauten 

vorgeschlagen, die den Verkehr in sensiblen Straßenräumen verstetigen können, die Anlage 

von Radfahrstreifen sowie eine Sanierung und Vernetzung der Rad- und Fußwege 

 

Die teilweise sehr detaillierten Ergebnisse wurden im weiteren Verlauf der verwaltungsinter-

nen Abstimmung hinsichtlich Wirksamkeit und Realisierbarkeit sowie in ihrer Bedeutung für 

die Lärmschwerpunkte geprüft und mit einem entsprechenden Kommentar dokumentiert. Die 

Ergebnisse sind im Protokoll der Veranstaltung im Anhang 3 zu entnehmen. 

 

 

Foto 2: Workshop vom 22.02.2013 ï Arbeitsgruppe Glashütte (konsalt) 

 

Das förmliche Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit, das der rechtlichen Absicherung 

von Maßnahmen mit Bindungswirkung für Dritte dient, verlief in Anlehnung an die einschlägi-

gen Bestimmungen analog §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz. Alle fristgerecht einge-

gangen Hinweise wurden einer Abwägung unterzogen. Es haben sich zehn Einwenderinnen 
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und Einwender mit 48 Anregungen gemeldet. Das Ergebnis des Abwägungsverfahrens zur 

förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit wurde zusammen mit dem Ergebnis zur förmlichen 

Beteiligung der Behörden und anderen Träger öffentlicher Belange in der Sitzung der Stadt-

vertretung am 9. Juni 2015 zur Kenntnis genommen und gemäß den Vorschlägen der Stadt-

verwaltung einstimmig angenommen (s. Beschlussvorlage B 15/0209). Das Ergebnis ist in 

die Überarbeitung dieses Planes eingeflossen. 
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8. Rahmenkonzept LAP 2013 ï 2018  

 

Der Abstimmungsprozess zur Erstellung des Maßnahmenpakets 2013 ï 2018 wurde in der 

ämterübergreifenden Projektgruppe Lärmaktionsplan in insgesamt 14 Runden durchgeführt. 

Diese Vorabstimmung hat zur Aufnahme der folgenden Maßnahmen in den Lärmaktionsplan 

2013 ï 2018 geführt. Im Einzelfall sind vertiefende Untersuchungen vor einer rechtssicheren 

Umsetzung erforderlich. 

 

 

8.1 Verkehrliche Maßnahmenansätze 

 

In Bezug auf die tatsächliche Lärmsituation entlang der belasteten Hauptverkehrsstraßen 

sind die Minderungswirkungen durch städtebauliche Maßnahmen auf einen langfristigen 

Zielhorizont abgestellt. Der Kfz-Verkehr in der Stadt Norderstedt wurde in vielen Teilberei-

chen insbesondere im Hauptverkehrsstraßennetz in Bezug auf Verstetigungs- und Dämp-

fungsmöglichkeiten speziell im Nachtzeitraum überprüft.  

 

Parallel dazu werden die in der Stadt Norderstedt ergriffenen Maßnahmen zur Vermeidung 

von Kfz-Fahrten vertieft. Anreizsysteme zum Verzicht auf das eigene Auto wie z. B. das 

Fahrradleihsystem von nextbike, Car-Sharing von Greenwheels etc. sollen weiter ausgebaut 

werden. Durch die im März 2015 beendete erste Runde von Dialogmarketing für umwelt-

freundliche Mobilität wurden für die Veränderung ihres Verkehrsverhaltens besonders emp-

fängliche Zielgruppen (Seniorinnen und Senioren zwischen 60 und 70 sowie Um-/ Zuziehen-

de) gezielt durch eine mehrstufige Kampagne  angesprochen.  Dadurch sollen diese Perso-

nen angeregt werden, ihre Mobilitätsroutinen zu überdenken und zu Gunsten umweltfreund-

licher Verkehrsmittel zu verändern. Die Evaluation der erreichten Wirkungen hat gezeigt, 

dass die Personengruppe, die den Prozess des Dialogmarketings durchlaufen hat, im Ver-

gleich zu Personen ohne Dialogmarketing (auf ihren Wegen) 10 % mehr zu Fuß geht, das 

Rad oder den ÖPNV nutzt. 2 % der Wege entfallen dabei auf den ÖNPV. Dadurch entstehen 

Mehreinnahmen für die Stadt (nach Datengrundlagen des HVV), sodass sich die für das in-

dividualisierte Marketing eingesetzten Kosten bereits nach zwei Jahren amortisieren können 

(s. Sitzung des UA und AfSV am 20. und 21. Januar 2016: Ergebnisse der Evaluation zum 

Dialogmarketing). Aus diesen Gründen ist die Fortsetzung des Vorhabens eingeleitet wor-

den. Eine Ausweitung der Maßnahme auch für andere Zielgruppen soll geprüft werden, ins-

besondere für Menschen mit einem Wechsel in den Lebensabschnitten wie bei Heirat, El-

ternschaft u. a.. 
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8.1.1  Verringerung der Kfz-Fahrgeschwindigkeiten  

 

Niedrigere Geschwindigkeiten bedeuten weniger Lärm. Eine Reduzierung der Geschwindig-

keit von 50 km/h auf 30 km/h führt zu einer Lärmentlastung, die annähernd einer Halbierung 

des Verkehrsaufkommens auf dem gleichen Streckenabschnitt entspricht. Geschwindig-

keitsbeschränkungen sind also ein relativ geringer und kostengünstiger Eingriff in das Ver-

kehrsgeschehen, der eine spürbare Verminderung des Verkehrslärms erreichen kann. Auch 

aus Sicht der Luftreinhalteplanung kann eine Geschwindigkeitssenkung positiv zur Entlas-

tung beitragen. Ein erstes Ergebnis des LAP 2008 ï 2013 war im Jahr 2012 die Ausweisung 

von Geschwindigkeitsreduzierungen auf 30 km/h aus Gründen des Lärmschutzes auf der 

Niendorfer Straße / Friedrichsgaber Weg und der Poppenbütteler Straße. Diese wurden - auf 

den Nachtzeitraum beschränkt - von der Verkehrsaufsicht prioritär behandelt, da die Lärmbe-

lastung mit mindestens 60 dB(A) nachts und 70 dB(A) tags besonders hoch ist. Im 2. Halb-

jahr 2016 sollen vermehrt weitere Geschwindigkeitsbeschränkungen aus dem LAP 2008 ï 

2013 umgesetzt und die Überprüfung weiterer vorgeschlagener Abschnitte in die Wege ge-

leitet werden. Die Umsetzung obliegt der Verkehrsaufsicht.  

 

Auch der Vorschlag des LAP zur Ergänzung der Geschwindigkeitsregelungen mit Dialogdis-

plays wurde nunmehr realisiert. Ende des Jahres 2013 wurden erstmals an der Poppenbütte-

ler Straße Dialogdisplays eingesetzt, die die Durchschnittsgeschwindigkeit des nächtlichen 

Kraftfahrzeugverkehrs und damit auch die Lärmbelastung der Anwohnerinnen und Anwohner 

an dieser Stelle reduzieren helfen. Wird die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit einge-

halten, leuchtet der Schriftzug ĂDankeñ auf. Wird zu schnell gefahren, mahnt eine rote Schrift 

ĂLangsamñ.  Durch die Tafeln verringerte sich die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit 

um rund 10 km/h auf 36 km/h. Rund 25 % der Fahrzeuge hielten laut Messungen der Stadt 

das vorgegebene nächtliche Tempolimit ein. Vorher waren es nur annähernd 5 %der Kraft-

fahrzeugfahrerinnen und Kraftfahrzeugfahrer. 

 

Die empfohlene Radarüberwachung konnte zwischenzeitlich ebenfalls begonnen werden. 

Damit die Einhaltung der angeordneten Geschwindigkeiten gewährleistet wird, ist die Aufga-

be der Überwachung vom Kreis inzwischen versuchsweise auf die Stadt übertragen worden. 

Die konkreten Maßnahmen zur Umsetzung werden beauftragt, nachdem 2016 die benötigten 

finanziellen Mittel bereitgestellt wurden. Die Stadt rechnet mit einer kostenneutralen Überwa-

chung der zulässigen Geschwindigkeiten. 

 

Alle im LAP 2013 ï 2018 neu in das Maßnahmenkonzept aufgenommen Tempo-30-Bereiche 

sind zunächst noch einer detaillierten verkehrsbehördlichen Einzelfallprüfung nach StVO zu 

unterziehen, um deren rechtliche Anordnungsmöglichkeit abzusichern. Deren Ergebnis steht 
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noch nicht fest. Deshalb könnten derzeit noch nicht absehbare Gründe ergeben, dass auf-

grund der nach Straßenverkehrsrecht anzuwendenden Berechnungsvorschriften die Ge-

schwindigkeitsbegrenzung nicht erfolgen kann. Allerdings leitet der LAP die Entscheidung in 

den Bereichen, in denen es einen Ermessensspielraum gibt: Die Entscheidung über das 

ĂObñ wird verbindlich im LAP gefªllt, die Entscheidung ¿ber das ĂWieñ ist durch das Ver-

kehrsrecht noch beeinflussbar (Berkemann, 2011). Die erforderlichen Einzelfallprüfungen der 

geplanten Tempo-30-Abschnitte im Hauptverkehrsstraßennetz sollen zügig erfolgen. Dabei 

wird je nach örtlicher Situation eine Unterscheidung in Tempo 30 km/h von 22.00 bis 06.00 

Uhr und Tempo 30 km/h ganztags empfohlen.  

 

Die Herleitung der Dringlichkeiten für die neu hinzugekommenen Tempo-30-Abschnitte ba-

siert auf der Lärmkennziffer-Methode mit den Belastungen aus der Lärmkartierung 2012 (s. 

Auswertung aller Abschnitte LKZ-Bereiche > 50 für Betroffenenzahlen > 55 dB(A) berechnet 

als Lnight und > 65 dB(A) berechnet als Lden). Für zwei Straßenabschnitte kommt alternativ 

auch der Einbau einer lärmmindernden  Asphaltdeckschicht mit gleicher Wirkung in Frage (s. 

Nr.: 2009-05: Alter Kirchenweg / Stonsdorfer Weg und Nr. 2009-06: Langenharmer Weg). 

Um den Aufwand der Einzelfallprüfungen zu vereinfachen, wird eine Alternative eröffnet, die 

rechtlich ebenfalls umsetzbar ist:  

ĂF¿r diese Bereiche sind Tempo 30 km/h oder ersatzweise Suchrªume f¿r eine Teststrecke 

mit lärmminderndem Asphalt  mit gleicher lªrmmindernder Wirkung vorzusehenñ. 

 

Im Einzelnen berücksichtigte Straßenabschnitte sind in Tabelle 8.1 aufgelistet.  
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Straßen-

abschnitt 
von bis 

Tempo 

30 km/h Status 

Poppenbütteler 
Straße 

Großer Born  Glashütter 
Damm 

ganztags Tempo 30 nachts bereits umge-
setzt  

Niendorfer Str. Ochsen-
zoller Str. 

Kirchenstraße ganztags Tempo 30 nachts bereits umge-
setzt  

Harckesheyde Ulzburger 
Straße 

Harckesstieg nachts Einzelfallprüfung mit aktuellen 
Verkehrsdaten erforderlich 

Rathausallee ZOB Ulzburger 
Straße 

ganztags Einzelfallprüfung liegt vor 

Ochsenzoller 
Straße 

Berliner Allee Ohechaussee nachts Einzelfallprüfung erforderlich  

Tangstedter 
Landstraße 

Am Ochsen-
zoll 

Segeberger 
Chaussee 

nachts Einzelfallprüfung erforderlich 

Langenharmer 

Weg 

Ulzburger 

Straße 

Falkenberg-

straße 

nachts Einzelfallprüfung durchgeführt, 
Suchraum für Teststrecke lärm-
mindernder Asphalt bzw. Maß-
nahmen mit gleicher lärmmin-
dernder Wirkung  

Alter Kirchenweg komplett  nachts Einzelfallprüfung durchgeführt, 
Suchraum für Teststrecke lärm-
mindernder Asphalt bzw. Maß-
nahmen mit gleicher lärmmin-
dernder Wirkung  

Stonsdorfer Weg 

 

komplett  nachts Einzelfallprüfung durchgeführt, 

Suchraum für Teststrecke lärm-

mindernder Asphalt bzw. Maß-

nahmen mit gleicher lärmmin-

dernder Wirkung  

Marommer Straße Langer Kamp Ulzburger 

Straße 

ganztags Einzelfallprüfung durchgeführt  

Poppenbütteler 
Straße 

Glasmoor-
straße 

Großer Born ganztags Abschnitt schließt unmittelbar an 
Tempo 30-Abschnitt aus LAP 
2008 ï 2013 an, in dem für den 
Nachzeitraum bereits Tempo 30 
angeordnet ist. 

Ulzburger Straße Harckeshey-
de 

Steindamm ganztags Einzelfallprüfung erforderlich 
(Straßenabschnitt umfasst den  
Ănördlichen Meilensteinñ)  

Ulzburger Straße Steindamm Glashütter 
Weg 

ganztags Einzelfallprüfung erforderlich 
(Straßenabschnitt grenzt an  
Ăsüdlichen Meilensteinñ)  

Ulzburger Straße Quickborner 
Straße 

Mühlenweg nachts Einzelfallprüfung erforderlich 

Ulzburger Straße Erlengang Eschenkamp nachts Einzelfallprüfung erforderlich 

 

Tab. 8.1: Tempo-30-Abschnitte des Geschwindigkeitskonzeptes  
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8.1.2  Lärmoptimierte Fahrbahnbeläge  

 

Lärmmindernde Straßenoberflächen sind nach RLS-90 solche mit einem negativen Korrek-

turwert für DStrO. Als lärmarm werden Straßenoberflächen bezeichnet, die eine Lärm-

minderung von mindestens -2 dB(A) aufweisen. Es wurden bisher noch keine DStrO-Werte 

für lärmmindernde Fahrbahnbeläge für Innerortsgeschwindigkeiten erlassen. Daher können 

aktuell lärmmindernde Fahrbahnbeläge ohne DStrO ïWert nur zu Erprobungszwecken ein-

gebaut werden.  

 

Die Stadt Norderstedt hat in zwei Straßenabschnitten auf der Poppenbütteler Straße ab Juli 

2010 und auf dem Friedrichsgaber Weg / Höhe Stettiner Straße ab April 2011 lärmmindern-

de Fahrbahnbeläge erprobt (LOA 5D). Die Ergebnisse dieser Versuche waren aus akusti-

scher Sicht hervorragend. Die CPX-Messungen zur Überprüfung der Rollgeräusche nach 

Einbau des lärmmindernden Belages ergeben eine Minderung von 4 bis 6 dB(A) für den 

Pkw- und 2 bis 3 dB(A) für den Lkw-Reifen. Auch die Anwohner/-innen haben im Rahmen 

der Öffentlichkeitsbeteiligung mehrfach positiv auf die besonders lärmmindernde Wirkung 

des Belags hingewiesen. Allerdings sind die Beläge aus technischer Sicht noch nicht zufrie-

denstellend, da Zweifel an ihrer Haltbarkeit bestehen. Die deutlichen Schäden der Asphalt-

schicht auf dem Friedrichsgaber Weg haben zu einem Austausch der Decke im Sommer 

2015 durch einen konventionellen Asphalt geführt. Auch in der Deckschicht der Versuchs-

strecke auf der Poppenbütteler Straße sind offensichtliche Risse zu erkennen. Daher soll in 

einem Straßenabschnitt, der im LAP 2008 ï 2013 für eine Geschwindigkeitsbegrenzung vor-

gesehenen ist, eine ĂTeststrecke lªrmmindernder Asphaltñ mit anderen Belªgen / Mischun-

gen eingebaut werden. 

 

Bereits vorhandene positive Erfahrungen aus den Städten Hannover und Celle mit anderen 

lärmarmen Asphaltmischungen wie dem SMA 8 LA sollen für die Übertragbarkeit derartiger 

Bauweisen auf Norderstedt geprüft werden. Die Kosten für den SMA 8 LA liegen leicht über 

denen für herkömmliche SMA-Asphaltdecken, jedoch deutlich unter denen für offenporigen 

Asphalt (OPA). Aufgrund der weit über die Stadt hinausgehenden Bedeutung derartiger Ver-

suche sollen die Erfahrungen öffentlichkeitswirksam aufbereitet werden.  

 

Als bisher einziges Bundesland hat Baden-Württemberg 2015 eine Handlungsempfehlung 

für den Einsatz von lärmmindernden Asphaltdeckschichten auf Bundes- und Landestraßen 

im Innerortsbereich herausgegeben. Dort wird der Einbau von LOA 5D und SMA 8 LA für In-

nerortsstrecken empfohlen und eine Lärmminderung von im Mittel 3 dB(A) bei Geschwindig-

keiten von 30 km/h bis 50 km/h angesetzt. 
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Die Prüfung lärmmindernder Asphaltdecken im Zuge der Sanierung der klassifizierten Stra-

ßen innerhalb des Stadtgebietes (Straßen in der Baulast des Kreises, Landes oder Bundes) 

wurde vom LBV-SH nicht zugesagt. Es wird darauf verwiesen, dass sich die RLS-90 in der 

Überarbeitung befindet (Entwurf der RLS-16 liegt dem BMVI zur Abstimmung vor). Dort wer-

den erstmals auch sogenannte DSD-Werte für gefahrene Geschwindigkeiten < 60 km/h auf-

geführt (getrennt für Pkw und Lkw). Laut der aktuellen Übersicht des UBA in Zusammenar-

beit mit der BASt zu Ălªrmmindernden Fahrbahnbelªgenñ vom Mªrz 2014 wurden f¿r diese 

Deckschichten Minderungspotentiale von -1 bis 4 dB(A) bei 50 km/h gemessen. Der Baulast-

träger des klassifizierten Straßennetzes sieht sich daher nicht in der Lage, gegenwärtig kon-

krete Maßnahmen zu versprechen.  

 

 

8.1.3  Verstetigung / Lärmmindernde Straßengestaltung  

 

Die Wirkungsweise von verkehrsdämpfenden Maßnahmen im Straßenraum zur Reduzierung 

der Lärmimmissionen ist hinreichend nachgewiesen. Die lärmmindernden Wirkungen beru-

hen dabei auf einer Verstetigung des Verkehrs. Auch aus Sicht der Luftreinhalteplanung 

kann eine Verstetigung positiv zur Entlastung beitragen. Untersuchungen in verschiedenen 

Bundesstädten zeigen, dass Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen im Vergleich zu Tempo 50 

positive Effekte auf die verkehrsbedingten NOX-Emissionen haben kann (bis 10 %). Das 

Minderungspotenzial hängt dabei jedoch von verschiedenen Randbedingungen ab, u. a sind 

hier Längsneigung der Strecke, Konstantfahrtanteil im Vergleichsfall Tempo 50 oder Fahr-

zeugtyp zu nennen (UBA, Bestandsaufnahme und Wirksamkeit von Maßnahmen der Luft-

reinhaltung 23.08.2013). 

 

Im Rahmen zahlreicher praktischer Umsetzungsbeispiele, die durch entsprechende Begleit-

forschung dokumentiert sind, konnte die Wirksamkeit derartiger optimierter Straßengestal-

tung für die Lärmvermeidung nachgewiesen werden (Berlin, Hansestadt Rostock, PGT 

2007). Mehr als 3 dB(A) Lärmpegeldifferenz (bezogen auf den Mittelungspegel) lassen sich 

durch verstetigende Maßnahmen einsparen. Die Minderung der besonders nachts störenden 

Spitzenpegel liegt sogar deutlich darüber. Die tatsächliche Lärmminderung kann durch Be-

rechnungsverfahren nicht abgebildet werden und müsste detailliert, bspw. durch Messverfah-

ren, nachgewiesen werden. 

  

Zur Verstetigung des Verkehrsflusses wurden im südlichen Bereich der Ulzburger Straße 

zwischen der Ohechaussee und der Rathausallee bereits einige Umbaumaßnahmen vorge-

nommen. Dazu gehören der Einbau von einer Kreisverkehrsanlage und Querungshilfen in 

Kombination mit der Schaffung von durchgehenden Rad- und Fußwegen. 
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Ein ähnliches Maßnahmenbündel ist im Rahmenplan für die Ulzburger Straße im mittleren 

Bereich von der Rathausallee bis zur Harckesheyde vorgesehen. Der erste Meilenstein von 

der Waldstraße bis zum Glashütter Weg - s¿dlicher ĂMeilensteinñ ï wurde 2015 umgesetzt 

(im ĂMeilensteinñ ï im Unterschied zu den angrenzenden Bereichen: Verringerung des Fahr-

bahnquerschnittes, Verringerung der Fahrgeschwindigkeiten auf 30 km/h, Radfahren auf der 

Fahrbahn und stärkere Querungssicherheit durch Fahrbahnteiler / Querungshilfen in der 

Fahrbahn). Die Entwurfsplanung für den Abschnitt von der Rathausallee bis zur Waldstraße 

befindet sich in der Abstimmung mit den politischen Gremien. Die in der Ulzburger Straße 

gewonnenen Erkenntnisse können für zahlreiche weitere Straßenumbauten in der Stadt 

Norderstedt genutzt werden.  

 

In Vorbereitung zu der noch ausstehenden Sanierung der B 432 - der Segeberger Chaussee 

vom Glashütter Damm bis zum Knoten Ochsenzoll - wurde in Absprache mit dem Landesbe-

trieb Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) ein Gesamtkonzept zur Straßenraumgestaltung 

zugunsten des Umweltverbundes erarbeitet. Die Fahrbahn der Segeberger Chaussee weist 

eine Breite von etwa 8 m auf. Radverkehrsanlagen fehlen oder sind zu schmal. Auch die 

Fußwege sind häufig zu schmal, in bestimmten Bereichen besteht ein erhöhter Querungsbe-

darf. Durch fehlende Abbiegespuren kommt es immer wieder zu Aufstauungen für den Kfz-

Verkehr. Der breite und ungegliederte Fahrbahnquerschnitt lädt zu hohen Fahrgeschwindig-

keiten, hauptsächlich außerhalb des Berufsverkehrs, wie z. B. nachts, ein. Das Gesamtkon-

zept sieht die Herstellung von beidseitigen durchgängigen Radverkehrs- und Fußverkehrsan-

lagen bei gleichzeitiger Verringerung der Fahrbahnbreiten für den Kfz-Verkehr, Querungshil-

fen und ausreichende ÖPNV-Einrichtungen sowie Abbiegehilfen im Rahmen des geltenden 

Planfeststellungsbeschlusses vor (s. Präsentation in der Sitzung des Ausschuss für Stadt-

entwicklung und Verkehr am 19.02.2015 unter TOP 8). Die  Sanierung dieses Straßenab-

schnittes, der auch Bereiche mit einer hohen Lärmbetroffenheit enthält, wurde durch den 

LBV-SH in den nächsten Jahren in Aussicht gestellt. 

 

Veränderte Raumaufteilungen lassen neue Möglichkeiten zu, die hier im Gesamtkonzept zu 

erkennen sind. 
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Abb. 8.1: Querschnitt mit Neuplanung Radweg und Querschnitt mit der Alternative eines 

Radfahrstreifens aus dem Gesamtkonzept vom 20.07.2015  

(Quelle: d+p, (dänekamp und partner), Beratende Ingenieure, Pinneberg) 

 

Ebenso soll auch im Rahmen der Lärmminderungsplanung für die Ohechaussee die Aufstel-

lung eines Konzeptes zur Homogenisierung und Verstetigung des Verkehrsflusses mittels 

einfacher Maßnahmen vorangetrieben werden, die im Wesentlichen verkehrsbehördlich 

durch Markierungen, Beschilderungen und andere, nicht bauliche Maßnahmen umgesetzt 

werden sollten. Dies soll die Grundlage für eine Abstimmung mit dem LBV-SH sein. Schwer-

punktmäßig sollen folgende Ansätze untersucht werden: 

¶ Verringerung des Fahrbahnquerschnitts durch Anlage von versetzten Längsparkplät-

zen, 

¶ Überprüfung der Verkehrsabwicklung am Knotenpunkt Rugenbarg, 
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¶ Verkürzung von Querungswegen, 

¶ Verbesserung der Radverkehrsführung an Knotenpunkten, 

¶ detaillierte Einzelfallprüfung mit dem Ziel einer Tempo-30-Regelung in Abschnitten. 

 

 

8.1.4  Verkehrsverlagerung im Straßennetz 

 

Klassifiziertes Straßennetz (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) 

Die Leichtigkeit des Verkehrs auf den klassifizierten Straßen ist in Norderstedt durch den 

Knotenpunktausbau der Segeberger Chaussee und der Schleswig-Holstein-Straße (kreu-

zungsfreier Ausbau mit Unterführung im Zuge der Schleswig-Holstein-Straße) verbessert 

worden.  

 

Durch den 2015 abgeschlossenen Umbau des nördlichen Abschnitts der Poppenbütteler 

Straße mit einer direkten Anbindung an die Stormarnstraße und das Verhindern des Links-

abbiegens für den Abzweiger Schleswig-Holstein-Straße / Langenharmer Weg wird der östli-

che Langenharmer Weg wirksam entlastet. 

 

 

Innerstädtisches Straßennetz 

Im Jahr 2015 ist die Inbetriebnahme der verlängerten Oadby-and-Wigston-Straße nach 

Nordosten bis zur Ulzburger Straße mit kreuzungsfreier Bahnquerung nördlich des Fried-

richsgaber Weges erfolgt. Gleichzeitig wurde der Bahnübergang am nördlichen Friedrichs-

gaber Weg aufgehoben, sodass es für diesen Straßenabschnitt zu einer erheblichen Entlas-

tung gekommen ist. Vermutlich gilt dies auch für den südlichen Teil der Ulzburger Straße 

zwischen der Waldstraße und der Harckesheyde sowie für die Waldstraße selbst. Dies soll 

durch eine Prüfung der aktuellen Verkehrsbelastung untersucht werden. 

 

Zu einer weiteren Entlastung der Ulzburger Straße wird mittelfristig der Weiterbau der 

Oadby-and-Wigston-Straße nach Norden mit dem Anschluss an die nördliche Lawaetzstraße 

beitragen. Dieser befindet sich in der Planung. Die Ulzburger Straße soll entsprechend der 

städtebaulichen Zielsetzungen mit den Meilensteinen zu einer belebten, qualitativ hochwerti-

gen Stadtstraße entwickelt werden, die auch gute Lebensbedingungen für die Anwohner/-

innen bietet. Diese Straßenbauvorhaben wurden in den Prognosenullfall 2018 eingestellt (s. 

Kap. 10). 

 

Der Bau weiterer Entlastungsstraßen aus dem FNP / VEP ist für die nächsten 3 Jahre nicht 

vorgesehen.  
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LKW-Vorrangroute 

Eine wesentliche lärmmindernde Maßnahme des Lärmaktionsplanes 2008 ï 2013 ist das 

Lkw-Führungskonzept. Dessen Umsetzung erfolgt in mehreren Stufen: 

 

¶ Auswahl einer Lkw-Vorrangroute und Beschluss durch die politischen Gremien 

¶ Integration der beschlossenen Lkw-Vorrangroute in die Kartensysteme der auf dem 

Markt befindlichen Lkw-Navigationsgeräte (soweit die Stadt darauf Einfluss nehmen 

kann) 

¶ Bündelung der Lkw-Verkehre auf einer bevorzugten Route über eine Optimierung der 

Beschilderung, mit dem Ziel, die Lkw-Verkehre weitgehend aus den Wohngebieten 

herauszuhalten (Positivbeschilderung) 

¶ Überprüfung der verkehrslenkenden Wirkung durch die Positivbeschilderung und ggf. 

ergänzende Zufahrtsbeschränkungen in sensiblen Bereichen (Durchfahrtsverbote). 

 

Das am 07.11.2013 beschlossene Konzept für die Bündelung von Lkw-Verkehren auf eine 

Lkw-Vorrangroute wird in Norderstedt schrittweise umgesetzt (s. Beschlussvorlage B 

13/0830 für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 07.11.2013). 

Die ausgewählte Lkw-Route ermöglicht die Erschließung aller Gewerbegebiete Norderstedts 

von außen ï hauptsächlich über die Ohechaussee / Segeberger Chaussee (B 432) und die 

Schleswig-Holstein-Str. Die Route wurde zusätzlich in die Software der Lkw-

Navigationssysteme implementiert. Der überwiegende Anteil der Neugeräte verweist mittler-

weile auf die Vorrangroute in Norderstedt. Dies ist bisher Neuland für die betroffenen Städte 

und Gemeinden und wurde erstmalig im norddeutschen Raum für die Stadt Norderstedt ent-

wickelt. 

 

Die stadtweite amtliche Beschilderung soll unter Berücksichtigung der Vorrangroute über-

prüft und entsprechend angepasst werden. Die Anordnung dazu erfolgte 2015. Die Umset-

zung soll 2016 begonnen werden. Nach Abschluss aller für die Lkw-Führung vorgesehenen 

Maßnahmen soll analysiert werden, ob die gewünschte Wirkung eingetreten ist oder ggf. er-

gänzende Zufahrtsbeschränkungen oder Durchfahrtverbote erforderlich werden. 
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8.1.5  Verkehrsvermeidung / Radverkehrsförderung  

 

Das Radroutennetz in Norderstedt weist insbesondere für die Erreichbarkeit alltäglicher Ziele 

innerhalb der Stadt noch Qualitätsmängel auf. Durch die geänderte StVO sind erhebliche 

Anpassungen, der oft nicht mehr ausreichenden Radverkehrsanlagen im beschilderten Rad-

wegenetz erforderlich. Eine Übersicht zu Anforderungen an die Radverkehrsführung und 

Führungsformen ist der Abb. 8.2 zu entnehmen.  
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Abb. 8.2. Anforderungen an die Führung des Radverkehrs (Quelle: PGT)  
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Die Radverkehrsinfrastruktur wird im Rahmen der Arbeit der AG Radverkehr weiter verbes-

sert. Der Ausbau des ausgewiesenen Haupt- und Nebenroutensystems innerhalb der Stadt 

wird weiter vorangetrieben. 

 

Die Umsetzung und Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes im Sinne einer fahrrad-

freundlichen Stadt ist ein wichtiges Handlungsfeld. Der Ausbau, die Sanierung und der Lü-

ckenschluss entlang wichtiger Hauptrouten wurden in den letzten Jahren vorangetrieben 

(z.B. durch den Neubau des Ortsteilverbindungsweges Jägerlauf, Sanierungen und Lücken-

schlüsse, Radschutzstreifen an zwei Straßenabschnitten und Mittelinseln zur verbesserten 

Querung s. Abb. 6.1 Umsetzungsstand bis April 2016) und soll in den nächsten Jahren noch 

verstärkt werden. Alle Haupt- und Nebenrouten wurden mit Wegweisern versehen (rote 

Schrift für schnelle Alltagsrouten, grüne für Nebenrouten abseits des Hauptverkehrsnetzes). 

Auch alle öffentlichen Radabstellanlagen wurden überprüft. Eine Verbesserung und Erweite-

rung der Abstellanlagen wird sukzessive umgesetzt. Das Fahrradparkhaus in Norderstedt-

Mitte am ZOB westlich des Rathauses mit 450 überdachten, gesicherten und videoüber-

wachten Stellplätzen auf zwei Etagen und einer Reparaturwerkstatt konnte fertiggestellt wer-

den. Am 07.12.2015 begann der Probebetrieb, am 8.04.2016 wurde es offiziell eröffnet. Als 

nächster Schritt ist eine Potentialanalyse geplant, um die Bedingungen für eine weitere Fahr-

radstation in Garstedt im Umfeld des Herold-Centers zu sondieren.  

 

Seit 2011 ist ein Fahrradverleihsystem (nextbike) als ein weiteres Angebot zur umweltfreund-

lichen Fortbewegung vorhanden. Mittlerweile wurden stadtweit 14 Stationen eingerichtet. 

Durch die Einrichtung zweier weiterer nextbike-Stationen in Quickborn im Jahr 2014 (AKN-

Haltestelle Tanneneck und im Gewerbegebiet Halenberg / Pascalkehre 15) durch die comdi-

rect Bank wurde eine weitere Vernetzung über die Stadtgrenze ermöglicht. Insgesamt stehen 

seit 2014 neben 70 Fahrrädern aus Norderstedt weitere 60 Fahrräder aus Quickborn zur 

Verfügung. Eine kontinuierliche Ausweitung des Verleihsystems in den folgenden Jahren ist 

vorgesehen. Über ein Forschungsvorhaben des BMVI im Rahmen des Nationalen Radver-

kehrsplans 2020 sollen 2016 insgesamt 30 Transporträder angeschafft und der Öffentlichkeit 

über das Fahrradverleihsystem zur Verfügung gestellt werden. 

 

Unterstützende Öffentlichkeitsarbeit erfolgt durch Aktionen (Führungen etc.), die Herausgabe 

der Fahrradkarte, von Faltblättern und des Ămobilfaltersñ, eines Stadtplanes mit sªmtlichen 

umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten, autofreien Schleichwegen und wichtigen Informati-

onen zu allen umweltverträglichen Mobilitätsthemen. Die Angebote werden kostenlos vorge-

halten und kontinuierlich aktualisiert.  
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Auch für die Reduzierung der Lärmbelastungen an den Gebäudefassaden entlang von 

Hauptverkehrsstraßen können Radverkehrsanlagen unmittelbar einen Beitrag leisten, z. B. 

durch das Abrücken der Lärmquelle Kfz-Verkehr von der Wohnbebauung aufgrund einer 

Markierung von Radfahr- oder Schutzstreifen auf der Straße. Die AG Radverkehr überprüft 

dazu das Radverkehrskonzept zur weiteren Verbesserung der Radverkehrssituation im 

Hauptverkehrsstraßennetz und setzt Maßnahmen sukzessive um. Dies umfasst: 

 

¶ die Markierung von Radschutzstreifen bzw. Radfahrstreifen innerhalb des Hauptver-

kehrsstraßennetzes, 

¶ die Verbesserung der Radverkehrsführung auf den benutzungspflichtigen Radwegen, 

¶ Furtmarkierungen, 

¶ ein Bereitstellen von Aufstellflächen an Knotenpunkten und 

¶ weitere Hilfsmittel zur Unterstützung des Radverkehrs im Hauptverkehrsstraßennetz 

z.B. separate Signalisierung für den Radverkehr (s. Knoten Ulzburger Straße / 

Oadby-and-Wigston-Straße). 

 

Dazu wurden Mittel in Höhe von je 900.000 ú in den Jahren 2014 und 2015 bereitgestellt,  

bzw. in Höhe von 580.000 ú für das Jahr 2016 sowie 560.000 ú f¿r das Jahr 2017 bewilligt 

(f¿r das Jahr 2018 sind 858.000 ú im Finanzplan enthalten).  

Für die Machbarkeit von Radfahr- oder Schutzstreifen wurden folgende fünf Straßenab-

schnitte im Hauptstraßennetz im Jahr 2014 durch das Büro PGT und das Büro PGV-Alrutz, 

Hannover untersucht: 

 

¶ Ulzburger Straße Nord (von Harckesheyde bis Quickborner Straße),  

¶ Rathausallee (von Ulzburger Straße bis zum ZOB),  

¶ Berliner Allee (von Ochsenzoller Straße bis Garstedter Feldstraße),  

¶ Tannenhofstraße (gesamt),  

¶ Poppenbütteler Straße Nord (von Glashütter Damm bis Schleswig-Holstein-Straße) 

 

Die Kfz-Belastung auf dem nördlichen Abschnitt der Ulzburger Straße lag 2007 bzw. 2008 

(Angaben in normaler Schrift nördlich Harckesheyde, bzw. kursiv gesetzt südlich Mühlen-

weg) bei 1.482 bzw. 1.316 Kfz in beiden Richtungen in der morgendlichen Spitzenstunde, bei 

1.776 bzw. 1.544 Kfz am Nachmittag. Die Kfz-Belastung im Straßenabschnitt nördlich des 

Mühlenwegs liegt geringfügig niedriger als in denen südlich des Mühlenwegs und nördlich 

der Harckesheyde. Es besteht eine niedrige bis mittlere Schwerverkehrsbelastung (211 Kfz 

des Schwerverkehrs in 4 Stunden morgens auf der Ulzburger Straße in Höhe Mühlenweg). 
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Die Fahrbahnbreite von meist 7,50 m, in einem Abschnitt mit Aufstellbereich für linksabbie-

gende Kfz 9,45 m, lassen die Anlage eines einseitigen Schutzstreifens von 1,50 m Breite zu. 

Die Kfz-Belastung bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h liegt im Über-

gangsbereich von Belastungsbereich III zu IV bei zweistreifigen Stadtstraßen gemäß den 

Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010). Demnach sind, soweit dies möglich ist, 

Radfahrstreifen oder Radwege zu bevorzugen. Unter den gegebenen Umständen sind diese 

beiden Arten der Radverkehrsführung jedoch absehbar nicht anforderungsgerecht zu reali-

sieren. Anforderungsgerecht bedeutet in einer derart stark belasteten Straße mit zahlreichen 

Knotenpunkten und Grundstückszufahrten, in der richtungstreu geführte Radver-

kehrsanlagen in ausreichender Breite neben ausreichend breiten Gehwegen angelegt wer-

den müssten. 

 

Die AG Radverkehr hat daher empfohlen, dass die Ulzburger Straße sowohl im Bestand 

(einseitiger benutzungspflichtiger Zweirichtungsradweg) als auch in der Planung (Schutz-

streifen) für Radfahrer/-innen als gefährlich einzustufen ist. Der einseitige benutzungspflichti-

ge Radweg auf der Westseite zwingt Radfahrer/-innen, diesen zu nutzen. Die Unfallstatisti-

ken zeigen aber, dass linksseitig fahrende Radfahrer/-innen stark unfallgefährdet sind. Im 

Gegenzug dazu wird aufgrund der hohen Verkehrsdichte und den fehlenden Breiten für ei-

nen Schutz- bzw. Radfahrstreifen deren Einrichtung abgelehnt. Im Vergleich zwischen ein-

seitigem Zweirichtungsradweg und Schutzstreifen wird der Radweg als sicherer eingestuft, d. 

h. der Bestand bleibt bestehen. Ein Flächenzukauf wird angestrebt. 

 

Die Gutachter vom Büro PGT und Büro PGV-Alrutz bewerten die Anlage von beidseitigen 

Schutz- bzw. Radverkehrsstreifen auf der Rathausallee positiv. Die AG Radverkehr emp-

fiehlt, die Planungen bis zur Oadby-and-Wigston-Straße auszudehnen. Im Bereich des ZOB 

ist der Straßenbereich durch die Linksabbiegespur stark eingeschränkt. Hier sollen Fahrrad-

Piktogramme auf der Fahrbahndecke verdeutlichen, dass der Radverkehr auf der Straße 

fährt. Schutzstreifen sollen in diesem Abschnitt nicht angelegt werden.   

 

Die Gutachter befürworten die Anlage eines Schutzstreifens auf der Westseite der Berliner 

Allee (auf der Ostseite ist ein separater Radweg vorhanden), gleichzeitig sind punktuelle 

bauliche Maßnahmen an der Bordsteinkante erforderlich. Die AG Radverkehr befürwortet 

diese Lösung. Die weiteren Planungen sollen den gesamten Abschnitt bis zum Kreisel Horst-

Embacher-Allee betrachten.   

 

Die Gutachter empfehlen aufgrund des schmalen Straßenprofils der Tannenhofstraße von 

6 m Breite einen Schutzstreifen auf der Westseite anzulegen und den vorhandenen Gehweg 

auf der Ostseite für den Radverkehr freizugeben. Die AG Radverkehr hat entschieden, diese 
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uneinheitliche Lösung nicht weiter zu verfolgen. Der Radverkehr soll weiterhin die Fahrbahn  

nutzen, zur Unterstützung sollen Fahrradpiktogramme auf die Fahrbahndecke aufgetragen 

werden.  

 

Für den nördlichen Abschnitt der Poppenbütteler Straße wird aufgrund des schmalen Stra-

ßenprofils die Einrichtung eines Schutzstreifens auf der Westseite angeregt. Dadurch wird 

der Gehweg auf der Ostseite für den Radverkehr zukünftig nur in einer Richtung freigege-

ben. Die AG Radverkehr lehnt diese Lösung aufgrund der hohen Kfz-Verkehrsstärke ab. 

Stattdessen soll Grunderwerb auf der Westseite getätigt werden, um eine separate Radver-

kehrsanlage anlegen zu können. 

 

Konkret soll eine Entwurfsplanung für die Anlage  von Radschutz- bzw. Radfahrstreifen für 

folgende Bereiche erstellt werden  (vgl. auch Abb. 9.2): 

 

¶ Rathausallee (beidseitig von Ulzburger Straße. bis Oadby-and-Wigston-Straße)  

¶ Berliner Allee (Westseite von Ochsenzoller Straße bis Kreisel Horst-Embacher Allee).  

 

Die Realisierung der Radverkehrsanlagen wurde in das Maßnahmenprogramm der AG Rad-

verkehr für die Jahre 2016/2017 übernommen.  

 

 

8.1.6 Verkehrsvermeidung / Förderung Fußverkehr 

 

Seit 2014 liegt das stadtweite Fußverkehrskonzept zur Identifizierung und Verbesserung 

wichtiger Routen im Alltagsverkehr vor. Es wurde aufgrund des LAP 2008 ï 2013 für die 

Stadt Norderstedt erarbeitet. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt ab 2016. Innerhalb der 

Maßnahmenplanung des LAP 2013 ï 2018 werden alle Inhalte des Fußverkehrskonzeptes 

berücksichtigt. 

 

 

8.1.7 Verkehrsvermeidung / ÖPNV-Förderung 

 

Mit dem 2008 beschlossenen Lärmaktionsplan 2008 ï 2013 und der nun folgenden Fort-

schreibung wird die Förderung des Umweltverbundes intensiv unterstützt. Ziel ist es, 

dadurch möglichst viele Fahrten mit dem Kfz zu vermeiden. 

 

So haben ÖPNV-Entwicklungsmaßnahmen, wie z. B. Taktverdichtungen auf den Bahnlinien 

U1 und A2, Neueinrichtung der Buslinie 295, Direktanbindung des Stadtparks über die Busli-
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nien 293 und 393 zu einer weiteren Steigerung der Attraktivität des ÖPNV-Angebotes in 

Norderstedt geführt.   

 

Laut der Auswertung der Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH (SVG) für den Zeit-

raum 2008 ï 2013 zeigt sich folgende Entwicklung der ÖPNV-Nachfrage in Norderstedt:  

 

ÖPNV-Nachfrage in Norderstedt 2008 ï  2013 (Fahrgastzahlen1) 

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nachfrage Bus 4.847.000 5.110.000 5.269.000 5.426.000 5.334.000 5.318.000 

Nachfrageentwicklung Bus 

jährlich in %  5,4 % 3,1 % 3,0 % -1,7 % -0,3 % 

Nachfrage Bahn 10.247.000 10.554.000 10.659.000 10.718.000 11.270.000 11.111.000* 

Nachfrageentwicklung Bahn 

jährlich in %  3,0 % 1,0 % 0,6 % 5,2 % -1,4 % 

ÖPNV-Gesamtergebnis 15.094.000 15.664.000 15.928.000 16.144.000 16.604.000 16.429.000 

ÖPNV-

Gesamtnachfrageentwick-

lung jährlich   3,8 % 1,7 % 1,4 % 2,8 % -1,1 % 

ÖPNV-Gesamtnachfrageent-

wicklung zum 

Basisjahr 2008     10,0 % 8,8 % 
1 

Die Erhebungen in den Buslinien erfolgen alle fünf Jahre durch den HVV (Zählungen und Befragungen), in den 

Bahnlinien werden kontinuierliche Zählungen ausgewertet und alle 5 Jahre durch Befragungen ergänzt. 

* 2013 = inkl. vorläufigem U1-Wert 

 

Tab. 8.1: ÖPNV-Nachfrage in Norderstedt 2008 -2013 (Fahrgastzahlen) 

        (Quelle: SVG, 2016) 

 

Insgesamt ergibt sich ein positives Bild:  

 

¶ Die gesamte Busnachfrage im Zeitraum der Jahre 2008 - 2013 hat um ca. 9,7 % zu-

genommen. Die Entwicklung der einzelnen Jahre deutet aber analog zur Gesamt-

nachfrage im ÖPNV darauf hin, dass ein hohes Nachfrageniveau erreicht wurde und 

dass zur Realisierung weiterer Nachfragesteigerungen ein höherer Aufwand betrie-

ben werden muss. 

¶ Die gesamte Nachfrage bei der Bahn hat sich im Zeitraum 2008 - 2013 um 8,4 % ge-

steigert. Dabei sind die sehr langen Brückenbauarbeiten bei der U1 im Jahr 2013 zu 

beachten, die zu einem Rückgang der Nachfrage geführt haben. Betrachtet man nur 
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die Entwicklung im Zeitraum von 2008 - 2012, wurde eine Nachfragesteigerung um 

10 % erreicht. 

¶ Die Gesamtnachfrage im öffentlichen Verkehr wird von der Nachfrage in den Bahnen 

bestimmt, auch hier liegt der Nachfragezuwachs 2008 - 2012 aber bei 10 %, der 

Nachfrageeinbruch 2013 ist durch die U1-Bauarbeiten zu erklären. 

 

Die Möglichkeiten zum Umstieg auf den ÖPNV und damit eine Reduzierung des Kfz-

Verkehrs innerhalb von Norderstedt sind noch nicht ausgeschöpft. Dies zeigt sich u. a. da-

ran, dass Teile des Stadtgebietes außerhalb der Hauptverkehrszeiten weiterhin nur im 40-

Minuten-Takt versorgt werden. Unter anderem deswegen hat die Stadt im Rahmen eines 

ÖPNV-(Bus)-Konzeptes untersuchen lassen, wie eine Optimierung des Busverkehrs durch-

geführt werden kann. Die im Jahr 2010 abgeschlossene Untersuchung (SVG 2010) zielt ab 

auf Optimierungen aus dem Bestandsnetz heraus. So soll die Busversorgung durch Linien-

straffungen beschleunigt und durch Taktverdichtungen und eine Ausdehnung der Bedie-

nungszeiten flexibler gemacht sowie die räumliche Erschließung durch zusätzliche Linien 

verbessert werden. Außerdem wurden auch punktuelle Fahrpreisreduzierungen durch struk-

turelle Optimierungen des HVV-Tarifs umgesetzt. Eine sukzessive Umsetzung von weiteren 

Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV ï abhängig von den zur Verfügung stehenden Haus-

haltsmitteln ï soll auch im Sinne der Lärmminderung verfolgt werden.  

 

Ein umfangreiches ï auch finanzielles - Paket wurde ab dem Sommerfahrplan 2015 zur Ver-

besserung der ÖPNV-Anbindung im südlichen Norderstedt (Garstedt und Glashütte) wirk-

sam. Mit diesem Maßnahmenprogramm wurden Taktverdichtungen, weitere ÖPNV-

Haltestellen, verbesserte Linienführung und eine bessere Anbindung an den ZOB Garstedt 

und nach Glashütte umgesetzt. Dafür wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 120.000 ú 

(2015) bzw. 250.000 ú (ab 2016) bereitgestellt. 

 

8.2 Städtebauliche Maßnahmenansätze (Lärmrobustheit stärken) 

 

8.2.1 Stärkung der Nähe von Wohnen / Arbeiten / Einkaufen / sozialer Infra-

strukturen / Erholung / Stadt der kurzen Wege 

 

Die Zentrenstruktur der Stadt Norderstedt unterscheidet:  

 

¶ städtische Hauptzentren, wie Norderstedt Mitte und das Herold Center,  

¶ Quartierszentren, wie Schmuggelstieg, Glashütter Markt, Harksheider Markt und Im-

menhof,  
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¶ Nachbarschaftszentren, wie Tangstedter Landstraße, Ochsenzoller Straße und Koh-

furth sowie 

¶ den zentralen Standort Ulzburger Straße.  

 

Diese bestehende Struktur und Verteilung zentraler Standorte in Norderstedt ist einerseits 

auf die besondere Entstehungsgeschichte der Stadt zurückzuführen, andererseits auf den 

Stadtbildungsprozess seit den 1970er Jahren entsprechend den Rahmenvorgaben der Lan-

desplanung. Die durch die Zentrenstruktur vorhandene wohnortnahe Versorgung für Arbeiten 

/ Einkaufen / soziale Bedürfnisse und Erholung stellt einen wichtigen Baustein in der ĂStadt 

der kurzen Wegeñ dar. 

 

Um die Situation im Bereich von Harksheide weiter zu verbessern, hat die Stadt im Jahr 

2015 den Umbau des ersten Ăsüdlichen Meilensteinsñ zur Aufwertung der Geschªftsbereiche 

entlang der Ulzburger Straße realisiert, mit dem eine deutliche Verbesserung der Qualität der 

Fuß- und Radverkehrsanlagen, eine verbesserte Querung der Fahrbahn und eine Verbesse-

rung der Bedingungen für den ÖPNV verbunden ist. 

 

 

8.2.2 Stärkung der Lärmrobustheit 

 

Mit den Mitteln der städtischen Bauleitplanung sollen die Bedingungen für die Bewohnerin-

nen und Bewohner an den Hauptverkehrsstraßen bspw. durch abschirmende Bauten oder 

lärmoptimierte Wohnungsgrundrisse (z. B. Anordnung von sensiblen Wohnnutzungen auf der 

Lärm abgewandten Gebäudeseite) verbessert werden. Die Entwicklung lärmrobuster Sied-

lungsstrukturen entlang des unverzichtbaren Hauptverkehrsstraßennetzes steht noch in den 

Anfängen. 

 

Die Einflussmöglichkeiten der (Bauleit-)planung auf die Realisierung sinnvoller städtebauli-

cher und lärmrobuster Siedlungsstrukturen auf privaten Baugrundstücken sind abhängig von 

der Bereitschaft und der finanziellen Möglichkeit der Eigentümer/-innen. Derartige Maßnah-

men bedürfen daher immer eines längeren Prozesses.  

 

Mit dem Rahmenkonzept Ulzburger Straße wurde der Einstieg in die Umgestaltung der städ-

tischen Magistralen inkl. der Betrachtung der ï privaten ï Randbebauung begonnen. Die Er-

arbeitung eines integrativen Zielkonzeptes (Stadt-, Verkehrs-, Grün- und Lärmminderungs-

planung) für die Segeberger Chaussee (von Glashütter Damm bis Knoten Ochsenzoll) sowie 

für nördliche Bereiche der Ulzburger Straße sind beabsichtigt. 
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In einer Studie soll exemplarisch an drei typischen Stadtquartieren untersucht werden, wie 

durch privates und öffentliches Zusammenwirken eine ĂLärmrobustheitñ erzielt werden kann. 

Ein Baukasten, der die verschiedenen Möglichkeiten zur Lärmreduzierung im privaten und 

öffentlichen Grenzbereich sowie auf dem privaten Grundstück aufzeigt, soll an drei für Nor-

derstedt typischen städtebaulichen Strukturen geprüft werden (Einfamilienhausbebauung, 

Zeilenbebauung, Blockrandbebauung). An erster Stelle steht die Partnersuche für ge-

sprächsbereite und sanierungswillige Investoren, Grundeigentümer/-innen oder Bauherren. 

Danach kann das Modellprojekt gezielt starten. Beispielgebiete aus den hochbelasteten 

Lärmbereichen, z. B. an der Poppenbütteler Straße, der Rathausallee oder Ohechaussee 

sollen gewählt werden, wenn sich geeignete Partner finden.  
 

In Abbildung 8.3 ist beispielhaft und ergänzend zu Maßnahmen in der Straße das Ineinan-

dergreifen von Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum durch eine Abschirmung privater 

Grünbereiche mit Lärmschutzwällen, Geländemodellierung oder durch Anpassung der Ge-

bäudestellung (bspw. Garagen) aufgezeigt. 

 

 

 

Abb. 8.3: Beispielhaftes Ineinandergreifen von Straßenbaumaßnahmen und Abschir-

mung privater Bereiche 

       (Quelle: eigene Darstellung PGT) 
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8.2.3 Studie autoarmes Wohnen 

 

Auch die besondere Förderung autoarmer Quartiere, wie z. B. der Stadtteil Vauban in Frei-

burg, das Franzosenviertel in Tübingen und das autofreie Wohnquartier Saarlandstraße in 

Hamburg sollen in Norderstedt vorbereitet werden. Die Studie soll die Grundlage für die 

Stadt sein, um Potentiale und Standorte für autoarme Wohnquartiere zu identifizieren. Dazu 

gehört auch die Entwicklung eines gesamtstädtischen Stellplatzbedarfsplanes, aus dem sich 

ein individuell zugeschnittener Stellplatzschlüssel für jedes Bauvorhaben ableiten lässt, der 

abhängig ist von den örtlich gegebenen Randbedingungen. Die geplanten Gespräche mit der 

Wohnungswirtschaft zum Angebot von Mobilitätsdienstleistungen für Mieter/-innen sollen da-

bei integriert werden. 

 

 

8.3 Öffentlichkeitsarbeit 

 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wird in Norderstedt seit Jahren auf verschiedenen We-

gen auf lärmarmes Verhalten hingewiesen. Die bestehende Öffentlichkeitsarbeit aus öffentli-

cher Information, Pressearbeit, Herausgabe von Kartenmaterial und Aktionen wie dem auto-

freien Tag (Straßenfest auf der Ulzburger Straße) soll weiter entwickelt und vertieft werden.  

 

Mit dem Dialogmarketing für umweltfreundliche Mobilitätsangebote, das im Rahmen der 

Lärmminderungsplanung im Oktober 2014 begann, wird auf das umfangreiche Angebot für 

eine umweltfreundliche Mobilität in Norderstedt aufmerksam gemacht (s. Kap. 8.1). Zugleich 

ist damit eine persönliche Beratung für alle verbunden, die dies wünschen. Ziel ist es, über 

eine verstärkte Nutzung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln einen Beitrag zur Lärmmin-

derung zu leisten. 

 

 

8.4 Schienenverkehr  

 

Lärmmindernde Maßnahmen im Schienenverkehr sind in Teilbereichen entlang der U1 sowie 

der A2 empfohlen, da hier nachts noch einige Anwohnerinnen und Anwohner von potenziell 

gesundheitsgefährdenden Lärmbelastungen > 55 dB(A) betroffen sind. Die durch die Ver-

kehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN) beauftragte schalltechnische Untersuchung zur 

Begleitung der Maßnahmenprüfung für die Schienenstrecke (A2 der AKN Eisenbahn AG und 

U1 der Hamburger Hochbahn AG) durch das Büro LAIRM CONSULT wurde im April 2015 

abgeschlossen. Sie identifiziert die Belastungsschwerpunkte und zeigt konkrete aktive Maß-
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nahmen in Form von Schallschutzwänden einschließlich deren Kosten-Nutzen-Effekt in Be-

zug auf ihre lärmmindernde Wirkung auf (schalltechnische Begleitung der Maßnahmenprü-

fung im Rahmen der Lärmaktionsplanung der Stadt Norderstedt für die AKN Eisenbahn AG 

vom 15. April 2015 vom Büro LAIRM CONSULT im Auftrag der VGN mbH).  Eine An-

spruchsberechtigung auf Lärmschutzmaßnahmen ergibt sich aus der Bestandssituation her-

aus nicht, so dass es sich hier um die Prüfung von möglichen Schallschutzmaßnahmen auf 

freiwilliger Basis handelt. 

 

Die Belastungsbereiche mit einer Lärmbetroffenheit von nachts > 55 dB(A) bzw. > 49 dB(A) 

befinden sich vor allem entlang der A2 in den Wohngebieten rund um die Quickborner Stra-

ße und südlich des Herold Centers bis zur Stadtgrenze (U1). Von den untersuchten sechs 

Lärmschutzwänden zeigt die 2 m hohe Lärmschutzwand südöstlich der Quickborner Straße 

den besten Kosten-Nutzen-Effekt, da dort insbesondere ältere Bestandsgebäude mit einem 

niedrigeren baulichen Lärmschutz entlastet werden könnten. 

Die Dieselfahrzeuge auf der AKN-Strecke befinden sich im Besitz der VGN. Ein Austausch 

durch moderne und leisere Fahrzeuge ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Die 

Fahrzeuge der Hamburger Hochbahn wurden fast vollständig durch modernere Fahrzeuge 

mit einer leiseren Fahrzeugtechnik ausgetauscht (DT4 und DT5, s. Kap. 9.2.2). Auch dies 

spricht für eine Priorisierung der Maßnahme an der Quickborner Straße. Eine Entscheidung 

ist bisher noch nicht gefallen.  

 

 

 

8.5 Luftverkehr  

 

Der Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel erstreckt sich bis auf das Stadtgebiet Norderstedt 

(Schutzzone 1 und 2 im Bereich Garstedt). Nach Angaben der Fluglärmschutzbeauftragten 

gingen im Jahr 2015 insgesamt 65.927 und damit 42 % aller Flugbewegungen über die nörd-

liche Landebahn.  Damit ist der Anteil der über Norderstedt abgewickelten Flugbewegungen 

gegenüber 2007 um 4 % gesunken. Die in nördlicher Richtung zu verzeichnenden Flugbe-

wegungen teilen sich auf in 45.440 Starts (58,5 %) und 20.487 Landungen (26 %) im Jahr 

2015. Damit ging der Anteil an den Starts gegenüber 2007 deutlich zurück (um 12.898 Starts 

und damit 22 %). Die Landungen nahmen mit 20.487 im Jahr 2015 gegenüber 2007 gering-

fügig zu (um 777 Landungen und damit 4 %). Grund für die Abnahme der Flugbewegungen 

ist die höhere Auslastung der Flugzeuge und der Einsatz von größeren Flugzeugtypen bei 

gleichzeitigem Wegfall einiger Strecken.  
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Der Flughafen Fuhlsbüttel zählt zu den Großflughäfen gemäß § 47 b BImSchG. Damit unter-

liegt er den Anforderungen zur Lärmminderungsplanung. Im Lärmaktionsplan 2008 ï 2013 

konnte durch die Ausweisung des ruhigen Gebietes ĂStaatsforst Rantzau / Garstedter Feld-

markñ f¿r den Fluglªrm ¿ber Norderstedt ein Verschlechterungsverbot erreicht werden. Be-

zugsmaßstab hierfür ist der Zeitpunkt, zu dem der Lärmaktionsplan rechtskräftig wurde 

(2008). 

 

Zur weitergehenden Reduzierung des Fluglärms wurden umfangreiche Vorbereitungen ge-

troffen, um unter Mitwirkung des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (MELUR), des Ministeriums für Wirtschaft, 

Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein, der Behörde für Stadtent-

wicklung und Umwelt (BSU) Hamburg und der Wirtschaftsbehörde Hamburg eine ĂEmpfeh-

lung für eine gemeinsame Positionierung zum Fluglärm in den Lärmaktionsplänen von Nor-

derstedt, Quickborn und Haslohñ zu entwickeln. Diese liegen mittlerweile mit Schreiben vom 

23.09.2014 vor. Offen geblieben ist allerdings weiterhin die akustische Bewertung der emp-

fohlenen Maßnahmen. Damit fehlt bislang noch ein Nachweis, ob und um wie viele Dezibel 

es durch diese Maßnahmen leiser wird und wie viele Personen durch diese Maßnahmen von 

Lärmbelastungen entlastet werden können. 

 

Für die Aufstellung eines LAP zur Regelung der Fluglärmbelastungen und die Festlegung 

von geeigneten Maßnahmen bleiben nach § 47 e BImSchG jedoch weiterhin die einzelnen 

Kommunen zuständig - für den Fluglärm über dem Stadtgebiet von Norderstedt also die 

Stadt Norderstedt. Hierbei sind für eine rechtssichere Festsetzung von lärmmindernden 

Maßnahmen umfangreiche Abstimmungen mit den übrigen Flughafenanrainern nötig, um 

nicht nur eine Verlagerung von Problemen zu erreichen, sondern eine Reduzierung der Flug-

lärmbelastung durch den Hamburger Flughafen insgesamt. Damit sind auch juristische Fra-

gen verbunden, für die es bislang noch keine erprobten Antworten gibt. 

 

Der vorliegende Lärmaktionsplan 2013 ï 2018 setzt deshalb ï vor dem Hintergrund des er-

reichten Verschlechterungsverbots für den Fluglärm ï vorrangig auf eine Reduzierung des 

Lärms aus der bedeutendsten Quelle für Umgebungslärm, dem Straßenverkehr. Für die 

Minderung des Fluglärms wird wegen der ungleich größeren Komplexität ein eigenes Verfah-

ren vorgesehen. Hierbei werden die Maßnahmen erste Wahl sein, die in der ĂEmpfehlung f¿r 

eine gemeinsame Positionierung zum Fluglärm in den Lärmaktionsplänen von Norderstedt, 

Quickborn und Haslohñ aufgef¿hrt sind und f¿r die eine lªrmmindernde Wirkung belegt wer-

den kann. 
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9. Konkretes Maßnahmenprogramm 2013 ï 2018  

9.1 Maßnahmenprogramm 

 

Zur Verbesserung der Lärmsituation in den Hauptbelastungsbereichen wurden die nachfol-

gend aufgeführten konkreten Maßnahmen entwickelt, die den Lärmaktionsplan 2013 ï 2018 

inhaltlich ausmachen. Sie bauen auf den dargestellten Strategien und Handlungsfeldern auf 

und führen die bereits vorhandenen Maßnahmen aus dem ersten LAP 2008 ï 2013 im Sinne 

des Managementansatzes der EG-Umgebungslärmrichtlinie konsequent fort. Dazu gehören 

auch Maßnahmen, die aus anderen Planwerken, wie z. B. dem Verkehrsentwicklungsplan 

(VEP), dem Flächennutzungsplan (FNP) und dem Landschaftsplan (LP) übernommen wur-

den. 

 

Die vorgeschlagenen und verwaltungsintern diskutierten Maßnahmen sind in den Abbildun-

gen 9.1 und 9.2 grafisch dargestellt und in Tabelle 9.1 übersichtsartig aufgelistet.  

 

Die Tabelle ist nach Jahren gegliedert, in denen die Maßnahmen umgesetzt werden sollen. 

Für jede einzelne Maßnahme sind dazu der verortete Belastungsschwerpunkt, eine Kurz-

beschreibung der Maßnahme, eine Schätzung der dafür aufzuwendenden Kosten und die 

Verantwortlichkeit für die Maßnahmenumsetzung aufgeführt. In der letzten Spalte werden 

ergänzende Hinweise gegeben, welche Teilbereiche bereits umgesetzt sind, welche vorbe-

reitenden Arbeiten bereits begonnen oder abgeschlossen wurden oder welche Entscheidun-

gen für die Umsetzung noch getroffen werden müssen. 

 

Ergänzend zu den in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen zeigt die Abbildung 9.1 eine 

räumliche Übersicht der Maßnahmenbereiche. Die Abbildung verdeutlicht, dass die ausge-

wählten Maßnahmen wesentliche Abschnitte der besonders verlärmten Hauptverkehrsstra-

ßen abdecken (s. Auswertung aller Abschnitte LKZ-Bereiche > 50 für Betroffenenzahlen grö-

ßer 55 dB(A) berechnet als Lnight und größer 65 dB(A) berechnet als Lden in Kap. 4.1.3). Somit 

wird der Anspruch untermauert, für möglichst große Teile der besonders betroffenen Bevöl-

kerung bis 2018 Verbesserungen zu erzielen. 
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Abb. 9.1: Geplante Maßnahmen 2016 ï 2018 ohne Fuß- und Radverkehr   
























































































































































































